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7. März 2011 sind nicht dahingehend auszulegen, dass 
die Erweiterung der Tagesordnung während einer lau-
fenden Bürgerschaftssitzung zur Durchführung eines 
Wahlvorganges nach Antrag des Senats ohne Herstel-
lung des Einvernehmens des Ältestenrats nicht zuläs-
sig ist, auch wenn zwei Drittel der Anwesenden dieses 
Vorgehen unterstützen.
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Allgemeine Verfügungen

Einreichung von Akten für Prüfungszwecke
AV der Behörde für Justiz und Gleichstellung Nr. 1/2013 vom  02. Januar 
2013 (Az. 2226/3)

Die Allgemeinverfügung „Einreichung von Akten für 
Prüfungszwecke“, AV der Justizbehörde Nr. 4/1968, 
Az.: 2226-1 vom 7. Mai 1968 – HmbGVBl. 1968 Seite 
33 wird aufgehoben.

Änderung der Rechtshilfeordnung für Zivilsa-
chen vom 19. Oktober 1956 (ZRHO)
AV der Behörde für Justiz und Gleichstellung Nr.  2/2013  vom 12. Feb-
ruar 2013  (Az. 9341/12-2)

Die Rechtshilfeordnung für Zivilsachen vom 19. Ok-
tober 1956 (ZRHO) -Allgemeine Verfügung der Lan-
desjustizverwaltung Nr. 7/1957 vom 5. April 1957 
(HmbJVBl. S.7), zuletzt geändert durch AV Nr. 1/2012 
vom 25. Januar  2012 (HmbJVBl. S. 9), wird nach 
Maßgabe der 37. Ergänzungslieferung zur 2. Auflage 
(Stand von November 2012) geändert. Sie ist nunmehr 
in dieser Fassung anzuwenden.
Die einzelnen Änderungen sind durch Ausgabe von Er-
gänzungsblättern, die den Gerichten bereits zugegan-
gen sind, bekannt gemacht worden.
Künftig im Bundesanzeiger bekannt gemachte Än-
derungen oder Neufassungen der ZRHO gelten mit 
ihrer dortigen Bekanntmachung auch im hiesigen Ge-
schäftsbereich.
Die ZRHO ist elektronisch abrufbar unter www.daten-
banken.nrw.de und zwar über: 
2  IR  -> Internationaler Rechtsverkehr -> IR-Online ->  
ZRHO.
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Rechtsprechung

§ 1 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 Gesetz über die 
Wahl zu den Bezirksversammlungen in der Fas-
sung vom 5. Juli 2004 (HmbGVBl. S. 313, 318), zu-
letzt geändert am 30. November 2010 (HmbGVBl. 
S. 623), ist insoweit mit Artikel 6 Absatz 2 Verfas-
sung der Freien und Hansestadt Hamburg unver-
einbar und nichtig, als er zur Anwendung des § 5 
Absatz 2 Gesetz über die Wahl zur Hamburgischen 
Bürgerschaft in der Fassung vom 22.  Juli 1986 
(HmbGVBl. S. 223), zuletzt geändert am 19. April 
2011 (HmbGVBl. S. 123), führt.

Im Übrigen wird die Wahlprüfungsbeschwerde zu-
rückgewiesen.

1. Die Drei-Prozent-Sperrklausel für die Wahl zu 
den Bezirksversammlungen bewirkt eine Ungleich-
gewichtung der Wählerstimmen sowie eine Be-
einträchtigung der Chancengleichheit der Partei-
en. Sie greift in das Recht auf Wahlgleichheit und 
Chancengleichheit der Parteien ein. 

2. Der Eingriff kann gerechtfertigt sein, um eine 
ohne Sperrklausel zu erwartende Funktionsstörung 
der Bezirksversammlungen zu verhindern. Hierfür 
bedarf es ausreichender tatsächlicher Grundla-
gen, dass der Eintritt von zersplitterungsbedingten 
Funktionsbeeinträchtigungen ohne Sperrklausel 
mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Zu-
dem müssen zu erwartende Beeinträchtigungen 
nicht durch andere Mechanismen als durch eine 
Sperrklausel abgemildert werden können und von 
hohem Gewicht für die Funktionsfähigkeit der Be-
zirksversammlungen sein. 

3. Bezirksversammlungen haben als Teil der Ver-
waltung Hamburgs eine andere staatsrechtliche 
Bedeutung als die Bürgerschaft als Landesparla-
ment. Sie sind als Verwaltungsausschüsse weniger   
als gesetzgeberisch tätige Parlamente auf stabile 
Mehrheiten angewiesen.
(Hamburgisches Verfassungsgericht,
Urteil vom 15.01.2013, HVerfG 2/11)

Tatbestand

Die Beteiligten streiten im Rahmen einer Wahlprüfungs-
beschwerde über die Zulässigkeit der Drei-Prozent-
Sperrklausel, die für die Wahl zur Bezirksversammlung 
Eimsbüttel vom 20. Februar 2011 Anwendung fand. 
Der Beschwerdeführer begehrt die Feststellung der 
Verfassungswidrigkeit und Nichtigkeit der Klausel so-
wie die Neufeststellung des Wahlergebnisses auf der 
Basis der tatsächlichen Stimmabgabe ohne Berück-
sichtigung der Sperrklausel.

I.  Bei den Wahlen zu den Bezirksversammlun-
gen am 20. Februar 2011 galten das Gesetz über die 
Wahl zu den Bezirksversammlungen (BezVWG) in der 
Fassung vom 5.  Juli 2004 (HmbGVBl. S. 313, 318), 
zuletzt geändert am 30. November 2010 (HmbGVBl. 
S. 623), sowie das Gesetz über die Wahl zur Ham-
burgischen Bürgerschaft (BüWG) in der Fassung vom 

22.  Juli 1986 (HmbGVBl. S. 223), vor den Wahlen zu-
letzt geändert am 21. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 
706).

1. Die im Hinblick auf die Sitzverteilung maßgeb-
lichen Normen lauteten auszugsweise:

BezVWG
§ 1

Anwendung des Bürgerschaftswahlrechts
 (1) Auf die Wahl der Bezirksversammlungen  
 finden die Vorschriften des Gesetzes über die  
 Wahl zur hamburgischen Bürgerschaft unter  
 Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen  
 entsprechende Anwendung, soweit nicht  
 in diesem Gesetz oder in § 4 des Bezirks 
 verwaltungsgesetzes vom 6. Juli 2006   
 (HmbGVBl. S. 404, 452), zuletzt  geändert  
 am 19. Oktober 2006 (HmbGVBl. S. 519,   
             521), in der jeweils geltenden Fassung, et- 
 was anderes bestimmt ist.
 (2) Es treten an die Stelle
 1. der Bürgerschaft
 die Bezirksversammlung,
 ausgenommen in § 18, § 19 und § 40 Ab 
 sätze 1 und 2,
 2. der Freien und Hansestadt Hamburg 
 der Bezirk,
 ausgenommen in § 19 Absatz 1 Nummer  
 2, § 34 und § 34 a,
 3. der Landeswahlleitung
 die Bezirkswahlleitung,
 ausgenommen in § 19, § 23 Absätze 1   
 bis 3, § 45 sowie hinsichtlich der Prüfung  
 und Mängelbeseitigung von Beteiligungs 
 anzeigen in § 25 a,
 4. des Landeswahlausschusses
 der Bezirkswahlausschuss,
 ausgenommen in § 19, § 23 Absätze 1   
 bis 3, § 42 sowie hinsichtlich der Prüfung  
 und Mängelbeseitigung von Beteiligungs 
 anzeigen in § 25 a,
 5. der Präsidentin oder des Präsidenten  
 der Bürgerschaft das vorsitzende Mitglied  
 der Bezirksversammlung,
 ausgenommen in § 18 und § 19,
 6. der Bezeichnung „Landesliste“
 die Bezeichnung „Bezirksliste“,
 7. der Bezeichnung „Landesstimme“ 
 die Bezeichnung „Bezirksstimme“,
 8. der Bezeichnung „im Land“ in § 5 Ab 
 satz 5 
 die Bezeichnung „im Bezirk“.
(3) 1 § 5 Absatz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, 
dass bei der Sitzverteilung nur Bezirkslisten berück-
sichtigt werden, die mindestens drei vom Hundert der 
insgesamt gültigen Gesamtstimmen erhalten haben. 
2 § 18 Absatz 4 findet mit der Maßgabe Anwendung, 
dass bei der Ermittlung der Bevölkerungszahlen auch 
Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürger) zu berücksichti-
gen sind.
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(4) § 18 Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz und § 39 
finden keine Anwendung.

BüWG
§ 4

Sitzvergabe nach Wahlkreislisten
 (1) Es wird festgestellt, wie viele
 1. Wahlkreisstimmen für jede Person einer  
 Wahlkreisliste,
 2. Wahlkreisstimmen für alle Personen   
 einer Wahlkreisliste (Summe der Wahl  
 kreisstimmen) abgegeben wurden.
 (2) 1 Die Verteilung der im jeweiligen Wahl 
 kreis nach § 18 Absatz 1 zu vergebenden  
 Sitze auf die Wahlkreislisten erfolgt nach  
 dem Divisorverfahren mit Standardrun  
 dung. ...
 (3) ... (4) 

§ 5
Sitzvergabe nach Landeslisten

 (1) Es wird festgestellt, wie viele
 1. Landesstimmen für jede Person einer  
 Landesliste (Personenstimmen),
 2. Landesstimmen für alle Personen einer  
 Landesliste (Summe der Personenstim  
 men),
 3. Landesstimmen für jede Landesliste in  
 ihrer Gesamtheit (Listenstimmen),
 4. Personen- und Listenstimmen für jede  
 Landesliste insgesamt (Gesamtstimmen)
 abgegeben wurden.
 (2) Bei der Verteilung der nach Landes  
 listen zu vergebenden Sitze werden nur   
 Landeslisten berücksichtigt, die mindes  
 tens fünf vom Hundert der insgesamt ab 
 gegebenen gültigen Gesamtstimmen er  
 halten haben.
 (3) 1 Zu den 121 Abgeordnetensitzen wer 
 den die von Einzelbewerberinnen und   
 Einzelbewerbern erlangten Sitze hinzu  
 gefügt; dasselbe gilt für Sitze, die auf eine  
 Partei oder Wählervereinigung entfallen,  
 wenn für sie keine Landesliste zugelassen  
 ist oder ihre Landesliste nach Absatz 2   
 nicht berücksichtigt wird. 2 Ist die hier  
 durch erhöhte Gesamtzahl der Sitze eine  
 gerade Zahl, so wird sie um einen zusätz 
 lichen Sitz erhöht.
 (4) 1 Die 121 Abgeordnetensitze werden   
 ohne Berücksichtigung der nach Absatz 3  
 hinzuzufügenden Sitze auf die Landeslis  
 ten nach dem Verhältnis der für diese ab 
 gegebenen Gesamtstimmen verteilt. 2 Für  
 die Verteilung gilt das Divisorverfahren mit  
 Standardrundung. ... 
 (5) ... (9) 

2. Die heute in § 5 Abs. 2 BüWG enthaltene Fünf-
Prozent-Sperrklausel gilt bei den Wahlen zur Hambur-
gischen Bürgerschaft bereits seit Jahrzehnten. Sie galt 

früher auch für die Wahl zu den Bezirksversammlun-
gen. Hierzu hat das Hamburgische Verfassungsgericht 
mit Urteilen vom 6. November 1998 (HVerfG 1/98 u.a., 
LVerfGE 9, 157) und vom 26. November 1998 (HVerfG 
4/98 u.a., LVerfGE 9, 168) festgestellt, dass die Fünf-
Prozent-Sperrklausel nicht gegen die Verfassung der 
Freien und Hansestadt Hamburg verstößt. 

Eine Fünf-Prozent-Sperrklausel enthielt auch das 
durch Volksentscheid beschlossene Gesetz vom 5. 
Juli 2004 in § 5 Abs. 1 BüWG. Für die Wahl zu den Be-
zirksversammlungen enthielt § 1 Abs. 1 BezVWG eine 
nahezu inhaltsgleiche Verweisung auf die Vorschriften 
des Bürgerschaftswahlrechts wie § 1 Abs. 1 BezVWG 
in der heute geltenden Fassung. In § 1 Abs. 3 BezVWG 
war für die Wahl zu den Bezirksversammlungen eine 
Sperrklausel jedoch nicht mehr vorgesehen. Die Re-
gelung lautete:
 (3) § 5 Absatz 1, § 10 Absatz 2 Nummer  
 3, § 18 Absätze 6 bis 8 und § 39 finden   
keine Anwendung.

Mit Gesetz vom 19. Oktober 2006 (HmbGVBl. S. 519) 
beschloss die Bürgerschaft u.a., für die Wahl zu den 
Bezirksversammlungen die Fünf-Prozent-Sperrklausel 
wieder einzuführen. Bei unveränderter Verweisung in 
§ 1 Abs. 1 BezVWG auf die Vorschriften über die Wahl 
zur Bürgerschaft erhielt § 1 Abs. 3 BezVWG folgende 
Fassung:
 (3) § 10 Absatz 2 Nr. 3, § 18 und § 39 fin- 
 den keine Anwendung.

Die Verfassungsgemäßheit dieser Klausel war u.a. 
Gegenstand eines Verfahrens vor dem Hamburgischen 
Verfassungsgericht (HVerfG 4/06). Mit Urteil vom 27. 
April 2007 (LVerfGE  18, 232) stellte das Gericht u.a. 
fest, dass die Fünf-Prozent-Sperrklausel für die Wahl 
zu den Bezirksversammlungen verfassungsgemäß sei.

Mit Gesetz vom 7. Juli 2009 (HmbGVBl. S. 213) senk-
te die Bürgerschaft die Sperrklausel für die Wahl zu 
den Bezirksversammlungen auf drei Prozent ab. Die 
Sperrklausel fand bei der Wahl am 20. Februar 2011 
Anwendung. 
Spätere Änderungen der beiden Wahlgesetze betrafen 
die vorstehend wiedergegebenen Normen nicht.

II. Nach dem Ergebnis der Wahl zur Bezirksver-
sammlung Eimsbüttel am 20. Februar 2011 entfielen 
die 51 zu vergebenden Sitze wie folgt auf die Parteien:
 CDU   12
 SPD   23
 GRÜNE/GAL  10
 DIE LINKE    3
 FDP     3

An der Drei-Prozent-Sperrklausel scheiterten die Pira-
tenpartei, die FREIEN WÄHLER, die NPD sowie die in 
nur einem Wahlkreis angetretene Vereinigung Für eine 
faire Arbeitswelt.

III. Der Beschwerdeführer war bei der Wahl zur 
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Bezirksversammlung Eimsbüttel am 20. Februar 2011 
wahlberechtigt. Am 20. April 2011 legte er bei der Bür-
gerschaft  gegen die Gültigkeit dieser Wahl Einspruch 
ein, den er damit begründete, dass die in § 1 Abs. 3 
Satz  1 BezVWG festgelegte Drei-Prozent-Sperrklau-
sel die sich aus Art. 6 Abs. 2 Verfassung der Freien 
und Hansestadt Hamburg (HV) ergebenden Grund-
sätze der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit 
der Parteien verletze. Der daraus resultierende Wahl-
fehler habe auch Mandatsrelevanz. Zu Lasten der in 
der Bezirksversammlung vertretenen CDU, SPD und 
GRÜNE/GAL stünden der Piratenpartei zwei und den 
FREIEN WÄHLERN ein Sitz zu. Er beantragte, das Er-
gebnis der Wahl zur Bezirksversammlung Eimsbüttel 
vom 20. Februar 2011 in diesem Sinne neu festzustel-
len.

Der Landeswahlleiter hielt den Wahleinspruch in seiner 
Stellungnahme vom 3. Mai 2011 für unbegründet und 
führte zur Begründung im Wesentlichen aus: Es be-
stünden keine Zweifel an der Verfassungsgemäßheit 
der Sperrklausel. Das Hamburgische Verfassungsge-
richt habe in seiner Entscheidung vom 6. November 
1998 ausgeführt, dass es grundsätzlich der Hambur-
gischen Bürgerschaft obliege, die Belange der Funk-
tionsfähigkeit des Gremiums mit den Geboten der 
Wahlgleichheit und der Chancengleichheit in einen an-
gemessenen Ausgleich zu bringen. Bei der Herabset-
zung der Sperrklausel für die Wahlen zu den Bezirks-
versammlungen von fünf auf drei Prozent durch das 
Vierte Gesetz zur Änderung wahlrechtlicher Vorschrif-
ten vom 7. Juli 2009 habe die Bürgerschaft diesen An-
forderungen genügt. Es seien der Einspruchsbegrün-
dung keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass 
die Bürgerschaft den ihr zustehenden gesetzgeberi-
schen Gestaltungsspielraum verlassen haben könnte. 

Auf Empfehlung des Verfassungs- und Bezirksaus-
schusses der Bürgerschaft, der sich in seiner Sitzung 
vom 7. Juni 2011 der Meinung des Landeswahlleiters 
angeschlossen hatte, hat die Bürgerschaft in ihrer 
Sitzung am 23. Juni 2011 beschlossen, den Wahl-
einspruch als unbegründet zurückzuweisen. Der Be-
schluss ist dem Beschwerdeführer am 27. Juni 2011 
zugestellt worden.

IV. Am 27. Juli 2011 hat der Beschwerdeführer 
beim Hamburgischen Verfassungsgericht Wahlprü-
fungsbeschwerde erhoben. 

Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor: We-
gen der Drei-Prozent-Sperrklausel sei der aus Art. 6 
Abs. 2 HV folgende Grundsatz der Wahlgleichheit in 
Form der Erfolgswertgleichheit der Stimmen sowie der 
Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien ver-
letzt. Entsprechend der Stimmenverteilung sei unter 
Verwendung des Verfahrens Sainte-Laguë und der 
Sperrklausel das amtliche Endergebnis für die Bezirks-
versammlung Eimsbüttel festgestellt worden. Ohne 
Sperrklausel ergebe sich nach dem gleichen Berech-
nungsverfahren jedoch, dass die CDU, die SPD und 
die GRÜNE/GAL je einen Sitz weniger beanspruchen 

könnten. Stattdessen stünden der Piratenpartei zwei 
Sitze für Anne Alter und Claudius Holler sowie den 
FREIEN WÄHLERN ein Sitz für Harald Steenhus zu.
Bezirksversammlungen seien zwar keine Organe der 
kommunalen Selbstverwaltung. Sie übten aber selbst 
Staatsgewalt aus und bedürften damit demokratischer 
Legitimation. Die Grundsätze staatlicher Wahlen gälten 
mit derselben formalen Strenge auch für Bezirkswahlen. 
Eine Rechtfertigung der Sperrklausel sei nicht ersicht-
lich. Sich schwierig gestaltende Mehrheitsfindungen 
gebe es auch mit einer Sperrklausel und habe es auch 
schon gegeben. Aus solchen Schwierigkeiten folge 
deshalb nicht schon eine Störung der Funktionsfähig-
keit der Bezirksversammlung. Es sei nicht nachvoll-
ziehbar, dass die abstrakte Annahme einer womöglich 
weit in der Zukunft liegenden Störung der Funktions-
fähigkeit der Bezirksversammlungen als Grundlage für 
die Einschränkung der Wahl- und Chancengleichheit 
ausreichen solle. Dies widerspreche auch der neueren 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu 
Sperrklauseln bei kommunalen Wahlen in Schleswig-
Holstein im Jahre 2008 und bei Europawahlen im Jahre 
2011. Es bedürfe zumindest einer belastbaren Progno-
se, die nachvollziehbar begründet sowie auf tatsächli-
che Entwicklungen gerichtet sein müsse, deren Eintritt 
der Gesetzgeber konkret erwarte. Ohne diese Prognose 
sei auch eine Senkung der Hürde von fünf auf drei Pro-
zent keine Regelung, die einen verfassungsgemäßen 
Zustand herstelle. Im Gegenteil zeige die Senkung so-
gar, dass eine Funktionsunfähigkeit nicht wahrschein-
licher geworden sei.

Seit dem Urteil des Hamburgischen Verfassungsgerichts 
vom 6. November 1998 seien, soweit überhaupt vor-
handen, in sämtlichen Flächenländern die Sperrklauseln 
zu den kommunalen Selbstverwaltungsorganen entfal-
len. Trotz teilweise schon mehrfacher Wahlen sei es in 
keinem Fall zu einem funktionsunfähigen Gemeinderat 
gekommen. Selbst in Nordrhein-Westfalen mit rund 400 
Gemeinden habe der Gesetzgeber bei dem Versuch 
der Wiedereinführung einer Sperrklausel nicht darlegen 
können, dass sie zur Sicherung der Funktionsfähigkeit 
der Kommunalvertretungen notwendig sei. Sollte sich 
die Parteienlandschaft in Hamburg in eine Richtung ent-
wickeln, die die Gefahr der Beeinträchtigung der Funk-
tionsfähigkeit einer Bezirksversammlung belastbar er-
scheinen lasse, könne der Gesetzgeber immer noch zur 
nächsten Wahl mit einer Sperrklausel reagieren.

Der Beschwerdeführer beantragt,

1.  den Beschluss der Bürgerschaft vom 
 22. Juni 2011 aufzuheben,
2.  festzustellen, dass die in § 1 Abs. 3   
 Satz 1 Gesetz über die Wahl zu den Be  
 zirksversammlungen festgelegte Drei-Pro  
 zent-Sperrklausel gegen Art. 6 Abs. 2 Ver  
 fassung der Freien und Hansestadt Ham  
  verstößt und nichtig ist,
3.  die teilweise Ungültigkeit des endgülti-  
 gen amtlichen Wahlergebnisses vom   
 . März 2011 festzustellen, soweit diese   
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 durch die oben genannte Verfassungs  
 widrigkeit gegeben ist, und
4.  das Wahlergebnis neu festzustellen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

 die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus: Differen-
zierungen beim Erfolgswert von Wählerstimmen seien 
nicht in jedem Falle unzulässig. Etwaige Ungleichbe-
handlungen müssten jedoch strengen Anforderungen 
genügen, die regelmäßig in der Erhaltung der Funk-
tionsfähigkeit der Einrichtungen zu sehen seien, die 
durch strukturelle Zersplitterungen beeinträchtigt wer-
den könnten. Diesen Anforderungen genüge die Drei-
Prozent-Sperrklausel. Sie sei bestimmt und geeignet, 
eine Parteienzersplitterung in den Bezirksversammlun-
gen zu verhindern. Nicht nur diese Zersplitterung könne 
mit einiger Wahrscheinlichkeit auftreten, eine Zersplit-
terung könne auch den Willensbildungsprozess in den 
Bezirksversammlungen erschweren. Die Sperrklausel 
stelle ein verhältnismäßiges Mittel zur Erreichung die-
ses Zieles dar. Der Zersplitterung entgegenzuwirken, 
sei auch das erklärte gesetzgeberische Motiv für die 
Beibehaltung der Sperrklausel gewesen. 

Die gegenwärtige Sperrklausel habe trotz der Ände-
rung ihrer Höhe und des Kontextes, in dem die gericht-
lich überprüften Klauseln gestanden hätten, Bestand. 
Funktion und Kompetenzen der Bezirke und Bezirks-
versammlungen hätten sich nicht verändert, das Quo-
rum sei durch Gesetz vom 7. Juli 2009 unter Beibe-
haltung der vorherigen Zielrichtung auf drei Prozent 
abgesenkt worden. Auch aus einem bundesstaatlichen 
Vergleich ergäben sich keine Anhaltspunkte für eine 
Verfassungswidrigkeit der Sperrklausel, weil sich die 
Situation von den Wahlen zu Kommunalvertretungen 
in den Flächenländern grundlegend unterscheide. An-
ders als in den Hamburger Bezirken, in denen die Be-
zirksversammlung die Bezirksamtsleitung wähle, fehle 
diese Kreationsfunktion den Kommunalvertretungen in 
den Flächenländern. Gerade diese Kreationsfunktion 
habe die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung als 
entscheidenden Legitimationsgrund einer Sperrklausel 
gewertet.

Im Übrigen sei die Einführung einer Sperrklausel mit 
einer Prognoseentscheidung verbunden, die dem 
Gesetzgeber obliege. Nach der Rechtsprechung des 
Hamburgischen Verfassungsgerichts und weiterer Lan-
desverfassungsgerichte bestehe bei der Abwägung der 
Belange der Funktionsfähigkeit der Volksvertretung mit 
den Geboten der Wahlgleichheit und Chancengleich-
heit ein gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum. Ge-
prüft werde lediglich, ob dessen Grenzen überschritten 
seien, nicht aber, ob die gefundene Lösung zweck-
mäßig sei. Auch das Bundesverfassungsgericht prüfe 
nicht, ob die innerhalb des Gestaltungsspielraums vom 
Gesetzgeber gefundene Lösung zweckmäßig oder 
rechtspolitisch erwünscht sei. Dabei sei zu berücksich-
tigen, dass das Hamburgische Verfassungsgericht dem 

Gesetzgeber einen Einschätzungsspielraum zugebilligt 
habe, der teilweise über den von anderen Verfassungs-
gerichten konzedierten hinausgehe: Der Gesetzgeber 
müsse nur glaubhaft darlegen, dass eine Parteienzer-
splitterung in der Bezirksversammlung eintreten könne 
und dass diese für den Fall ihres Eintritts die Funktions-
fähigkeit der Bezirksversammlung beeinträchtige. Die-
se Voraussetzungen seien gewahrt. Zu klären sei des-
halb nur noch, welcher Wahrscheinlichkeitsmaßstab 
an die Gefahr für die Funktionsfähigkeit der Bezirksver-
sammlung angelegt werden müsse und ob alternative, 
als milder anzusehende Ausgestaltungsmöglichkeiten 
bestünden.

Anders als andere Landesverfassungsgerichte, die den 
Nachweis einer wahrscheinlichen oder auch konkre-
ten Gefahr verlangten, lasse das Hamburgische Ver-
fassungsgericht die Möglichkeit der Verwirklichung 
der Gefahr genügen, ohne dass ein bestimmter Wahr-
scheinlichkeitsgrad erforderlich sei. Der Gesetzge-
ber müsse seine Prognose nur an den zum Zeitpunkt 
seiner Entscheidung wirklichen Verhältnissen in Ham-
burg orientieren. Auch die neuere Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 9. November 2011 
zwinge das Hamburgische Verfassungsgericht nicht 
zu einer Änderung seiner Spruchpraxis. Das Bundes-
verfassungsgericht habe in seiner Entscheidung vom 
14. Januar 2008 dem Hamburgischen Verfassungsge-
richt im Gegenteil einen eigenen und autonomen Prü-
fungsmaßstab hinsichtlich der Bemessung des legis-
lativen Gestaltungsspielraums beim Landeswahlrecht 
attestiert. Bei der Bemessung des gesetzgeberischen 
Spielraums müsse auch einfließen, dass den Bezirken 
kein eigener Kernbereich von originären Verwaltungs-
aufgaben zugewiesen sei, sondern diese vom Senat 
zugewiesen würden und zudem einem umfassenden 
Evokations- und Weisungsrecht des Senats unter-
lägen. Die Organe der Bezirksversammlung müssten 
auch nicht zwingend unmittelbar durch demokrati-
schen Wahlakt konstituiert werden. Der Grundsatz der 
Gleichheit der Wahl gelte nur deshalb, weil der Gesetz-
geber Wahlen freiwillig eröffnet habe. Dann aber sollte 
der Gesetzgeber der Funktionsfähigkeit der Institution 
bei seiner Prognoseentscheidung erhebliches Gewicht 
beimessen dürfen. 

Der dadurch umrissene Einschätzungs- und Progno-
semaßstab sei gewahrt. Es sei nicht von der Hand zu 
weisen, dass die Zersplitterung der Bezirksversamm-
lung die Bestellung des Bezirksamtsleiters erschweren 
oder gar für eine gewisse Zeit blockieren könne. Auch 
Sachentscheidungen einschließlich einer Kooperation 
mit der Bezirksamtsleitung könnten auf dieser Grund-
lage erschwert werden. Dies liege nicht außerhalb jeder 
Wahrscheinlichkeit, und zwar insbesondere dann nicht, 
wenn die sich schon jetzt abzeichnende Parzellierung 
der politischen Interessenvertretung im gleichen Tem-
po fortschreite wie in den vergangenen Jahren. Ein 
milderes Mittel habe der Gesetzgeber nicht ergreifen 
müssen, ein solches stünde auch nicht zur Verfügung. 
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Entscheidungsgründe

Die Wahlprüfungsbeschwerde hat teilweise Erfolg. 

A

Die Beschwerde ist zulässig.

I. Das Hamburgische Verfassungsgericht ist 
nach Art. 65 Abs. 4 HV, § 14 Nr. 10 Gesetz über das 
Hamburgische Verfassungsgericht (HVerfGG) und § 10 
Gesetz über die Prüfung der Wahlen zur Bürgerschaft 
und zu den Bezirksversammlungen (Wahlprüfungsge-
setz) vom 25. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 282), mit spä-
terer Änderung, zur Entscheidung über Beschwerden 
gegen Entscheidungen der Bürgerschaft, welche die 
Gültigkeit der Wahl zu den Bezirksversammlungen 
betreffen, zuständig (HVerfG, Urteil vom 7.9.2009 - 
HVerfG 3/08, LVerfGE 20, 173, juris Rn. 69; Beschluss 
vom 5.7.2000 - HVerfG 2/00).

II. Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde 
fristgerecht erhoben (§ 10 Wahlprüfungsgesetz i.V.m. 
§ 8 Abs. 3 Wahlprüfungsgesetz und § 47 Nr. 1, § 49 
HVerfGG analog).

III. Der am Tag der angefochtenen Wahl zur Be-
zirksversammlung Eimsbüttel aktiv wahlberechtigte 
Beschwerdeführer ist beschwerdeberechtigt. Seinen 
Einspruch gegen diese Wahl hat die Bürgerschaft zu-
rückgewiesen.

B

Die Wahlprüfungsbeschwerde ist begründet, soweit sie 
sich gegen die für die Wahl zu den Bezirksversamm-
lungen gemäß §  1 Abs. 1 und  3 Satz  1 BezVWG in 
der Fassung vom 5. Juli 2004 (HmbGVBl. S. 313, 318), 
zuletzt geändert am 30. November 2010 (HmbGVBl. 
S. 623), in Verbindung mit §  5 Abs.  2 BüWG in der 
Fassung vom 22. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 223), vor der 
angefochtenen Wahl zuletzt geändert am 21. Dezem-
ber 2010 (HmbGVBl. S. 706), geltende Drei-Prozent-
Sperrklausel richtet (I.). Im Übrigen bleibt sie ohne Er-
folg (II.).

I. Nach § 1 Abs. 1 BezVWG finden auf die Wahl 
zu den Bezirksversammlungen die Vorschriften des 
Gesetzes über die Wahl zur hamburgischen Bürger-
schaft unter Maßgabe der nachfolgenden Bestimmun-
gen entsprechende Anwendung, soweit nicht u.a. in 
diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Damit ver-
weist § 1 Abs. 1 BezVWG auch auf § 5 Abs. 2 BüWG, 
wonach bei der Verteilung der nach Landeslisten zu 
vergebenden Sitze nur Landeslisten berücksichtigt 
werden, die mindestens fünf vom Hundert der insge-
samt abgegebenen gültigen Gesamtstimmen erhalten 
haben. Für die Anwendbarkeit dieser Regelung gelten 
zwei Modifikationen. Zum einen ist sie nach § 1 Abs. 2 
Nr. 6 BezVWG so zu lesen, dass an die Stelle des Be-
griffs „Landesliste“ der Begriff „Bezirksliste“ tritt. Zum 
anderen folgt aus §  1 Abs.  3 Satz  1 BezVWG, dass 

bei der Sitzverteilung nur Bezirkslisten berücksichtigt 
werden, die mindestens drei vom Hundert der gültigen 
Gesamtstimmen erhalten haben.

Diese Sperrklausel, die eine Berücksichtigung von 
Parteien und politischen Vereinigungen mit einem Er-
gebnis von unter drei Prozent der gültigen Stimmen 
von der Sitzvergabe ausschließt und damit zugleich 
den auf diese Parteien und Vereinigungen entfallenden 
Stimmen ihre wahlrechtliche Bedeutung nimmt, ist im 
Rahmen der Wahlprüfungsbeschwerde auf ihre Verfas-
sungsmäßigkeit hin zu prüfen (1.). Sie verstößt gegen 
die Grundsätze der Wahlgleichheit und der Chancen-
gleichheit der politischen Parteien (2.). Dies führt zur 
Feststellung der Nichtigkeit der gegenwärtigen ge-
setzlichen Regelung zur Sperrklausel für die Wahlen 
zu den Bezirksversammlungen (3.)

1. Das Hamburgische Verfassungsgericht ist be-
rechtigt, im vorliegenden Wahlprüfungsverfahren eine 
Normenkontrolle im Hinblick auf eine Wahlrechtsvor-
schrift durchzuführen. 

Zur Verteidigung ihres subjektiven Wahlrechts steht 
den Bürgern mit der Wahlprüfungsbeschwerde ein ef-
fektiver Rechtsschutz zur Verfügung. Im Rahmen eines 
auf Antrag eines Bürgers eingeleiteten Wahlprüfungs-
verfahrens kann zwar die Prüfung der Verfassungsmä-
ßigkeit einer Wahlrechtsvorschrift nicht zum selbstän-
digen Streitgegenstand gemacht werden. Dennoch 
beschränkt das Hamburgische Verfassungsgericht in 
einem Wahlprüfungsverfahren seine Prüfung nicht auf 
die Frage, ob die gegebenen Wahlvorschriften richtig 
angewandt worden sind. Es untersucht als Vorfra-
ge vielmehr auch, ob sich die für die Wahl geltenden 
Vorschriften als verfassungsmäßig erweisen, weil sich 
ohne eine Aussage über deren Verfassungsmäßigkeit 
keine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl treffen 
lässt (HVerfG, Urteil vom 6.11.1998 - HVerfG 1/98 u.a., 
LVerfGE 9, 157, juris Rn. 25; Urteil vom 26.11.1998 - 
HVerfG 4/98 u.a., LVerfGE 9, 168, juris Rn. 90; Urteil 
vom 2.7.2001 - HVerfG 3/00, HmbJVBl. 2001, 85, juris 
Rn. 41).

2. Die durch § 1 Abs. 1 und 3 Satz 1 BezVWG 
getroffene Entscheidung der Bürgerschaft, an einer 
- wenn auch von fünf auf drei Prozent abgesenkten - 
Sperrklausel für die Wahlen zu den Bezirksversamm-
lungen festzuhalten, hält verfassungsgerichtlicher 
Nachprüfung nicht stand. Mit dieser Entscheidung hat 
die Bürgerschaft den Grundsatz der Wahlgleichheit 
und den der Chancengleichheit der politischen Partei-
en verletzt.

a) Die Ausgestaltung des Wahlrechts zu den Be-
zirksversammlungen ist nach hamburgischem Verfas-
sungsrecht den Grundsätzen der Allgemeinheit und 
Gleichheit verpflichtet. 

Die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
schreibt nicht ausdrücklich Grund sätze für die Wahl zu 
den Bezirksversammlungen vor. Sie beschränkt sich 



HmbJVBl 2 / 2012 AHmbJVBl 2 / 2012 15HmbJVBl 2 / 2013HmbJVB 2 / 2013 35

vielmehr darauf, in Art. 6 Abs. 2 HV unter anderem die 
Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl für die Wahl zur 
Bürgerschaft zu verlangen, und sie enthält im Übrigen 
in Art. 6 Abs. 4 Satz 1 HV den Auftrag an den Gesetz-
geber, das Nähere zu bestimmen. Nach Art. 4 Abs. 2 
Satz  1 und 2 HV sind für Teilgebiete Hamburgs, die 
Bezirke, Bezirksämter zu bilden, an deren Aufgaben-
erledigung die Bezirksversammlungen nach Maßgabe 
der Gesetze mitwirken. Für die Wahl zu den Bezirks-
versammlungen regelt Art. 4 Abs. 2 Satz 3 HV ledig-
lich, dass die besonderen Vorschriften, die nach Art. 
6 Abs. 4 Satz 2 bis 4 HV für das Verfahren zum Erlass 
von Gesetzesbeschlüssen über die Wahl zur Bürger-
schaft gelten, für den Erlass von Vorschriften über die 
Wahl zu den Bezirksversammlungen entsprechend an-
zuwenden sind. Inhaltliche Vorgaben an das Wahlrecht 
enthalten diese Regelungen nicht. 

Art. 6 Abs. 2 HV ist jedoch als ungeschriebener Ver-
fassungsgrundsatz zu entnehmen, dass die Grundsät-
ze der Allgemeinheit und Gleichheit des aktiven und 
passiven Wahlrechts über den Anwendungsbereich 
des Art. 6 Abs. 2 HV hinaus auch für sonstige demo-
kratische Wahlen politischer Art gelten, für die das 
Land Hamburg die Regelungskompetenz hat. Dieser 
Verfassungsrechtssatz des Landes Hamburg stimmt 
inhaltlich mit jenem ungeschriebenen Rechtssatz des 
Bundesverfassungsrechts überein, den das Bundes-
verfassungsgericht der insoweit mit Art. 6 Abs. 2 HV 
identischen Regelung des Art. 38 Abs. 1 GG entnom-
men hat. 

Der ungeschriebene Landesverfassungsrechtssatz, 
dass die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit 
des aktiven und passiven Wahlrechts in Hamburg über 
Art. 6 Abs. 2 HV hinaus auch für sonstige demokra-
tische Wahlen politischer Art gelten, ist auf die Wahl 
zu den Bezirksversammlungen anwendbar (HVerfG, 
Urteil vom 3.4.1998 - HVerfG 2/97, LVerfGE 8, 227, ju-
ris Rn. 63 ff.; Urteil vom 6.11.1998 - HVerfG 1/98 u.a., 
LVerfGE 9, 157, juris Rn. 28 ff.; Urteil vom 26.11.1998 
- HVerfG 4/98 u.a., LVerfGE  9, 168, juris Rn. 93 ff.; 
Urteil vom 2.7.2001 - HVerfG 3/00, HmbJVBl. 2001, 
85, juris Rn. 43; Urteil vom 27.4.2007 - HVerfG 4/06, 
LVerfGE 18, 232, juris Rn. 104). Die nach Art. 4 Abs. 
2 HV geschaffenen Bezirke sind ihrer staatsorganisa-
torischen Einordnung nach keine Gebietskörperschaf-
ten, sondern dekonzentrierte Verwaltungseinheiten 
der unmittelbaren Staatsverwaltung Hamburgs. Es 
fehlt ihnen an der die gemeindliche Selbstverwaltung 
kennzeichnenden Rechtsfähigkeit und Allzuständig-
keit (HVerfG, Urteil vom 7.9.2009 - HVerfG 3/08, LVerf-
GE  20, 173, juris Rn. 82). Bei den Bezirksversamm-
lungen handelt es sich nicht um Volksvertretungen im 
Sinne von Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG. Die Wahlen zu 
ihnen sind dennoch allgemeinpolitische Wahlen für 
ein Gremium, das unmittelbare Staatsgewalt ausübt. 
Mittels der Mitglieder der Bezirksversammlung wirken 
die jeweiligen „Bezirksvölker“ an der Verwaltung mit. 
Durch die Ermöglichung des Einflusses der Bezirksbür-
ger auf die Verwaltung wirkt das „Bezirksvolk“ bei der 
Staatswillensbildung mit. Die Bezirksversammlungen 

üben damit selbst Staatsgewalt aus und bedürfen der 
demokratischen Legitimation, die den Mitgliedern der 
Bezirksversammlungen unmittelbar durch Volkswahl 
vermittelt wird (HVerfG, Urteil vom 7.9.2009 - HVerfG 
3/08, LVerfGE  20, 173, juris Rn. 93 f.; BVerfG, Urteil 
vom 31.10.1990 - 2 BvF 3/89, BVerfGE 83, 60, juris 
Rn. 47 ff.; Beschluss vom 14.1.2008 - 2 BvR 1975/07, 
BVerfGK 13, 189, juris Rn. 23, 27 ff.).

Auch der Grundsatz der Chancengleichheit der Par-
teien ist im Hamburgischen Verfassungsrecht veran-
kert. Er folgt ebenfalls als ungeschriebener Landesver-
fassungsrechtssatz aus Art.  6 Abs. 2 HV (vgl. hierzu 
HVerfG, Urteil vom 6.11.1998 - HVerfG 1/98 u.a. LVerf-
GE 9, 157, juris Rn. 29). Er findet zudem seine Grund-
lage in Art. 21 Abs. 1 GG (BVerfG, Urteil vom 13.2.2008 
- 2 BvK 1/07, BVerfGE 120, 82, juris Rn. 102), der die 
politischen Parteien als verfassungsrechtlich notwen-
dige Instrumente für die politische Willensbildung des 
Volkes anerkannt und ihnen einen verfassungsrecht-
lichen Status zuerkannt hat. Dies gilt nicht nur für den 
Bereich des Bundes, sondern unmittelbar auch für die 
Länder und ist damit Bestandteil der Landesverfas-
sungen (BVerfG, Urteil vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, 
BVerfGE 120, 82, juris Rn. 103). Inhaltlich verlangt der 
Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien u.a., 
dass jeder Partei, jeder Wählergruppe und ihren Wahl-
bewerbern grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten 
im gesamten Wahlverfahren und damit gleiche Chan-
cen bei der Verteilung der Sitze eingeräumt werden 
(BVerfG, Urteil vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, BVerfGE 
120, 82, juris Rn. 103). Als landesverfassungsrechtli-
cher Grundsatz gilt er wie der Grundsatz der Gleichheit 
der Wahl für alle demokratischen Wahlen politischer 
Art, also auch für die Wahl zu den Bezirksversamm-
lungen. 

b) Die Sperrklausel in §  1 Abs. 1 und 3 Satz 1 
BezVWG in Verbindung mit § 5 Abs. 2 BüWG bewirkt 
eine Ungleichgewichtung der Wählerstimmen sowie 
eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit der Par-
teien.

Der Hamburgische Gesetzgeber hat sich in § 1 Abs. 1, 
2 Nr. 6 BezVWG i.V.m. § 2 Abs. 1 Satz 2, § 3 Abs. 4, § 
5 Abs. 4 BüWG für eine mit der Personenwahl verbun-
dene Verhältniswahl entschieden. Die Verteilung der 
Sitze auf die Parteien und Wählervereinigungen richtet 
sich nach dem Verhältnis der für die Bezirkslisten ab-
gegebenen Gesamtstimmen. Dabei werden nach § 1 
Abs. 1, 3 Satz 1 BezVWG i.V.m. § 5 Abs. 2 BüWG bei 
der Sitzverteilung nur diejenigen Bezirkslisten berück-
sichtigt, die mindestens drei Prozent der insgesamt 
gültigen Gesamtstimmen erhalten haben. Unabhängig 
hiervon werden die Sitze berücksichtigt, die Einzelbe-
werber oder an der Sperrklausel gescheiterte Parteien 
bzw. Wählervereinigungen in den Wahlkreisen gewon-
nen haben (§ 1 Abs. 1 BezVWG i.V.m. § 5 Abs. 3 und 
4 BüWG).

Aus dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl folgt für 
Verhältniswahlen, dass neben der Zählwertgleichheit 
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die Stimme eines jeden Wahlberechtigten nicht nur 
grundsätzlich die gleiche rechtliche Erfolgschance ha-
ben muss (Erfolgschancengleichheit), sondern dass 
jeder Wähler mit seiner Stimme den gleichen Einfluss 
auf die Zusammensetzung der zu wählenden Vertre-
tung haben muss (Erfolgswertgleichheit - vgl. BVerfG, 
Urteil vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, BVerfGE 120, 82, 
juris Rn. 97, 99, 105; Urteil vom 9.11.2011 - 2  BvC 
4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 78 f.; Urteil vom 
25.7.2012 - 2 BvE 9/11 u.a., juris Rn. 58; vgl. auch 
HVerfG, Urteil vom 6.11.1998 - HVerfG 1/98 u.a., 
LVerfGE 9, 157, juris Rn. 31; Urteil vom 26.11.1998 - 
HVerfG 4/98 u.a., LVerfGE 9, 168, juris Rn. 96; Urteil 
vom 27.4.2007 - HVerfG 4/06, LVerfGE 18, 232, juris 
Rn. 124). 

Aus dem Grundsatz der Chancengleichheit der Par-
teien folgt für Verhältniswahlen, dass alle Parteien in 
einem möglichst den Stimmenzahlen angenäherten 
Verhältnis in dem zu wählenden Organ vertreten sind, 
dass jeder Partei, jeder Wählergruppe und ihren Wahl-
bewerbern grundsätzlich die gleichen Chancen bei der 
Verteilung der Sitze eingeräumt werden (vgl. BVerfG, 
Urteil vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, BVerfGE 120, 82, 
juris Rn. 99, 103; Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 
u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 79, 82). 

Die zuletzt in ihrer Höhe durch Art. 2 § 1 Nr. 2.2 des 
Vierten Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vor-
schriften vom 7. Juli 2009 (HmbGVBl. S. 213, 219 f.) 
in § 1 Abs. 3 Satz 1 BezVWG geänderte Sperrklau-
sel stellt einen Eingriff in die Wahlgleichheit – ebenso 
wie in die Chancengleichheit der Parteien – dar, auch 
wenn dieser weniger intensiv ist, als es die zuvor gel-
tende Fünf-Prozent-Sperrklausel war. Während der 
Zählwert aller Wählerstimmen von der Sperrklausel 
unberührt bleibt, werden die auf die Bezirkslisten ent-
fallenden Wählerstimmen, die für die grundsätzliche 
Sitzverteilung in der Bezirksversammlung nach § 1 
Abs. 1 BezVWG in Verbindung mit § 3 Abs. 4, § 5 Abs. 
4 BüWG entscheidend sind, hinsichtlich ihres Erfolgs-
werts ungleich behandelt, je nachdem, ob die Stimme 
für eine Partei abgegeben wurde, die mindestens drei 
Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte, oder 
für eine Partei, die an der Drei-Prozent-Sperrklausel 
gescheitert ist. Diejenigen Wählerstimmen, welche 
für Parteien abgegeben worden sind, die mindestens 
drei Prozent der Stimmen erhalten haben, haben un-
mittelbaren Einfluss auf die Sitzverteilung nach dem 
Verhältnisausgleich. Dagegen bleiben diejenigen Wäh-
lerstimmen, die für Parteien abgegeben worden sind, 
die an der Sperrklausel gescheitert sind, ohne Erfolg. 
Zugleich wird durch die Drei-Prozent-Sperrklausel der 
Anspruch der politischen Parteien auf Chancengleich-
heit beeinträchtigt, da die Parteien, die an der Sperr-
klausel scheitern, bei der Sitzverteilung unberücksich-
tigt bleiben.

c) Dieser Eingriff in die Wahlgleichheit und Chan-
cengleichheit der Parteien ist verfassungsrechtlich 
nicht gerechtfertigt. Das Hamburgische Verfassungs-
gericht folgt den allgemein anerkannten Maßstäben für 

eine solche Rechtfertigung (aa). Die sich daraus erge-
benden Anforderungen erfüllt die Drei-Prozent-Sperr-
klausel nicht (bb). 

aa) Zwischen der Wahlgleichheit und der Chan-
cengleichheit der Parteien bei Wahlen besteht ein en-
ger Zusammenhang. Die verfassungsrechtliche Recht-
fertigung von Einschränkungen folgt den gleichen 
Maßstäben (BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 
u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 86).

(1) Bei der Erfüllung des Auftrages aus Art. 6 
Abs. 4 Satz 1 HV, das Nähere zum Wahlrecht zu be-
stimmen, steht es der Bürgerschaft grundsätzlich frei, 
sich für ein Wahlsystem und dessen konkrete Ausge-
staltung zu entscheiden. Das gilt entsprechend auch 
für die Wahlen zu den Bezirksversammlungen. Dabei 
kommt der Bürgerschaft grundsätzlich ein weiter Ge-
staltungsspielraum zu, den das Hamburgische Verfas-
sungsgericht zu beachten hat (vgl. zur bundesrecht-
lichen Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers: BVerfG, 
Urteil vom 25.7.2012 - 2 BvE 9/11 u.a., NVwZ 2012, 
1101, juris Rn. 55 ff.). 

Dieser grundsätzlich weite Gestaltungsspielraum war 
hier nicht bereits durch eine entgegenstehende Volks-
gesetzgebung eingeschränkt. Unter Geltung des 
Art. 50 HV in der Fassung des Gesetzes vom 16. Mai 
2001 (HmbGVBl. S. 106) hat das Hamburgische Ver-
fassungsgericht entschieden, dass die Bürgerschaft 
nach dem Grundsatz der Organtreue den in einem 
Volksentscheid zum Ausdruck gekommenen Willen 
des Volkes würdigen und in seine Abwägung bei Ge-
setzesänderungen einbeziehen muss (HVerfG, Urteil 
vom 27.4.2007 - HVerfG 4/06, LVerfGE 18, 232, 3. Leit-
satz). Eine derartige Bindung greift hier jedoch nicht 
ein. Denn mit dem Gesetz vom 7. Juli 2009 (HmbGVBl. 
S. 213), durch das die Sperrklausel durch Änderung 
des § 1 Abs. 3 BezVWG auf drei Prozent abgesenkt 
wurde, wurde kein durch Volksentscheid zustande 
gekommenes Gesetz geändert. Geändert wurde viel-
mehr das von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz 
vom 19. Oktober 2006 (HmbGVBl. S. 515, mit einer 
weiteren, hier nicht einschlägigen Änderung vom 
11.7.2007, HmbGVBl. S. 203), mit dem die für die Bür-
gerschaftswahl geltende Fünf-Prozent-Sperrklausel 
für die Wahl zu den Bezirksversammlungen wieder für 
anwendbar erklärt wurde, nachdem diese Sperrklausel 
zuvor durch das durch Volksentscheid zustande ge-
kommene Gesetz vom 5. Juli 2004 (HmbGVBl. S. 313) 
abgeschafft worden war. Mit der Wiedereinführung 
der Fünf-Prozent-Sperrklausel hatte die Bürgerschaft 
gegen den Grundsatz der Organtreue nicht verstoßen 
(HVerfG, Urteil vom 27.4.2007 - HVerfG 4/06, LVerf-
GE 18, 232, juris Rn. 100).

(2) Der bestehende Einschätzungs- und Bewer-
tungsspielraum, der dem Gesetzgeber bei der Ord-
nung des Wahlrechts grundsätzlich zusteht, wird aller-
dings aus anderen Gründen eingeengt. Das folgt aus 
dem formalen Charakter der Grundsätze der Wahl-
gleichheit und der Chancengleichheit der Parteien. Es 
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besteht zwar kein absolutes Differenzierungsverbot, 
dem Gesetzgeber verbleibt aber nur ein eng bemesse-
ner Spielraum für Differenzierungen. Bei der Prüfung, 
ob eine Differenzierung innerhalb der Wahlgleichheit 
gerechtfertigt ist, ist grundsätzlich ein strenger Maß-
stab anzulegen. Differenzierungen bedürfen zu ihrer 
Rechtfertigung stets eines besonderen, sachlich legi-
timierten, „zwingenden“ Grundes. Das bedeutet nicht, 
dass sich die Differenzierung als von Verfassungs 
wegen notwendig darstellen muss. Differenzierungen 
im Wahlrecht können vielmehr auch durch Gründe 
gerechtfertigt werden, die durch die Verfassung legi-
timiert und von einem Gewicht sind, das der Wahl-
gleichheit die Waage halten kann (vgl. HVerfG, Urteil 
vom 6.11.1998 - HVerfG 1/98 u.a., LVerfGE 9, 157, juris 
Rn. 32; BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., 
BVerfGE 129, 300, juris Rn. 87; Urteil vom 13.2.2008 - 
2 BvK 1/07, BVerfGE 120, 82, juris Rn. 108 f.).

Hierzu zählen insbesondere die mit der Wahl verfolg-
ten Ziele. Zu ihnen gehört die Sicherung des Charak-
ters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der 
politischen Willensbildung des Volkes und, damit zu-
sammenhängend, die Sicherung der Funktionsfähig-
keit der zu wählenden Volksvertretung. Eine große 
Zahl kleiner Parteien und Wählervereinigungen in einer 
Volksvertretung kann zu ernsthaften Beeinträchtigun-
gen ihrer Handlungsfähigkeit führen. Eine Wahl hat 
nicht nur das Ziel, überhaupt eine Volksvertretung zu 
schaffen, sondern sie soll auch ein funktionierendes 
Vertretungsorgan hervorbringen. Was der Sicherung 
der Funktionsfähigkeit dient und dafür erforderlich ist, 
kann indes nicht für alle zu wählenden Volksvertre-
tungen einheitlich beantwortet werden. Dies beurteilt 
sich vielmehr nach den konkreten Funktionen des zu 
wählenden Organs (vgl. HVerfG, Urteil vom 6.11.1998 - 
HVerfG 1/98 u.a., LVerfGE 9, 157, juris Rn. 33; BVerfG, 
Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 
300, juris Rn. 88; Urteil vom 13.2.2008 – 2 BvK 1/07, 
BVerfGE 120, 82, juris Rn. 109).

Differenzierende Regelungen müssen zur Verfolgung 
ihrer Zwecke geeignet und erforderlich sein. Der Ge-
setzgeber hat sich bei seiner Einschätzung und Be-
wertung allerdings nicht an abstrakt konstruierten 
Fallgestaltungen, sondern an der politischen Wirklich-
keit zu orientieren (vgl. HVerfG, Urteil vom 6.11.1998 - 
HVerfG 1/98 u.a., LVerfGE 9, 157, juris Rn. 34; BVerfG, 
Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 
300, juris Rn. 89; Urteil vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, 
BVerfGE 120, 82, juris Rn. 110). 

Da es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers ist, ver-
fassungsrechtlich legitime Ziele und den Grundsatz 
der Wahlgleichheit sowie der Chancengleichheit der 
Parteien zum Ausgleich zu bringen, ist es auch seine 
und nicht die Aufgabe des jeweiligen Verfassungsge-
richts, alle relevanten tatsächlichen und rechtlichen 
Gesichtspunkte zu ermitteln und gegeneinander abzu-
wägen (BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., 
BVerfGE 129, 300, juris Rn. 91; Urteil vom 13.2.2008 
- 2 BvK 1/07, BVerfGE 120, 82, juris Rn. 124; VerfGH 

NRW, Urteil vom 16.12.2008 - 12/08, NWVBl. 2009, 
98, juris Rn. 54 ff.). Das Hamburgische Verfassungsge-
richt prüft hiernach lediglich, ob die Bürgerschaft die 
verfassungsrechtlichen Grenzen ihres Gestaltungs-
spielraums eingehalten hat, nicht aber, ob sie zweck-
mäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen 
gefunden hat (vgl. zum entsprechenden Prüfungsum-
fang des Bundesverfassungsgerichts: BVerfG, Urteil 
vom 25.7.2012 - 2 BvE 9/11 u.a., NVwZ 2012, 1101, 
juris Rn. 63). Das Hamburgische Verfassungsgericht 
kann daher einen Verstoß gegen den Grundsatz der 
Gleichheit der Wahl oder die Chancengleichheit der 
Parteien nur feststellen, wenn die Bürgerschaft mit 
der Regelung ein Ziel verfolgt hat, das sie bei der Aus-
gestaltung des Wahlrechts nicht verfolgen darf, oder 
wenn die Regelung zur Erreichung dieses Zieles nicht 
geeignet ist oder das Maß des zur Erreichung dieses 
Zieles Erforderlichen überschreitet (vgl. BVerfG, Urteil 
vom 25.7.2012 – 2 BvE 9/11 u.a., NVwZ 2012, 1101, 
juris Rn. 63; Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., 
BVerfGE 129, 300, juris Rn. 89; Urteil vom 13.2.2008 
- 2 BvK 1/07, BVerfGE 120, 82, juris Rn. 110). Die Aus-
gestaltung des Wahlrechts unterliegt insofern strikter 
verfassungsgerichtlicher Kontrolle (BVerfG, Urteil vom 
9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris 
91).

bb) Nach diesen Maßstäben hat die Bürgerschaft 
die Grenzen des ihr zustehenden Gestaltungsspiel-
raums verletzt. Der mit der Beibehaltung der – wenn 
auch auf drei Prozent abgesenkten – Sperrklausel für 
die Wahlen zu den Bezirksversammlungen verbunde-
ne Eingriff in das Recht auf Wahlgleichheit und Chan-
cengleichheit ist nicht gerechtfertigt.

(1) Die Bürgerschaft hat mit ihrer Entscheidung 
zugunsten einer Sperrklausel zwar einen verfassungs-
legitimen Zweck verfolgt. Dieser Zweck ergibt sich aus 
der gesetzgeberischen Einschätzung, dass ohne den 
Einsatz der Sperrklausel der Einzug von Splitterpartei-
en wahrscheinlich ist, hierdurch Funktionsstörungen 
zu erwarten sind und diese für die Entscheidungspro-
zesse und damit die Aufgabenerfüllung der Bezirks-
versammlungen von Gewicht sind (vgl. hierzu HVerfG, 
Urteil vom 6.11.1998 - HVerfG 1/98 u.a., LVerfGE  9, 
157 juris Rn. 43  ff.; Urteil vom 26.11.1998 - HVerfG 
4/98 u.a., LVerfGE 9, 168, juris Rn. 108  ff.; vgl. auch 
BVerfG, Urteil vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, BVerfGE 
120, 82, juris Rn. 121; Urteil vom 9.11.2011 – 2 BvC 
4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 92).

(a) Die Verhältniswahl kann dazu führen, dass in 
der zu wählenden Volksvertretung viele kleine Gruppen 
vertreten sind und hierdurch die Bildung einer stabilen 
Mehrheit erschwert oder verhindert wird. Zweck einer 
Sperrklausel kann es sein, die Handlungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit und damit die Funktionsfähigkeit 
der unter den Bedingungen der Verhältniswahl zu wäh-
lenden Bezirksversammlungen sicherzustellen und 
einer prognostizierten Beeinträchtigung ihrer Funk-
tionsfähigkeit entgegenzuwirken. Ein solcher Zweck 
ist nach der Rechtsprechung des Hamburgischen Ver-
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fassungsgerichts zu den Bezirksversammlungswahlen 
einer, den der Gesetzgeber verfolgen darf, und er ist 
auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts ein Grund, der Differenzierungen bei 
der Wahlgleichheit im System der Verhältniswahl nicht 
nur für Wahlen zu gesetzgebenden Körperschaften, 
sondern auch im Kommunalwahlrecht und bei Wahlen 
zu den Hamburgischen Bezirksversammlungen recht-
fertigt (vgl. HVerfG, Urteil vom 6.11.1998 - HVerfG 1/98 
u.a., LVerfGE 9, 157, juris Rn. 33, 38, 40; Urteil vom 
26.11.1998 - HVerfG 4/98 u.a., LVerfGE 9, 168, Rn. 98, 
103, 105; BVerfG, Urteil vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, 
BVerfGE 120, 82, juris Rn. 121; Urteil vom 25.7.2012 - 
2 BvE 9/11 u.a., NVwZ 2012, 1101, juris Rn. 79, 131, 
141). 

(b) Diesen Zweck hat der Hamburgische Gesetz-
geber mit seiner Entscheidung zugunsten einer Drei-
Prozent-Sperrklausel verfolgt.

Konkret hat sich die Bürgerschaft im Gesetzgebungs-
verfahren zum Gesetz vom 7. Juli 2009 erneut mit der 
Frage einer Zersplitterung und der sich hieraus erge-
benden Funktionsbeeinträchtigung der Bezirksver-
sammlungen befasst. Sie hat an einer Sperrklausel für 
die Wahl zu den Bezirksversammlungen festgehalten, 
diese aber abgesenkt, um der Wahlgleichheit mehr 
Gewicht zukommen zu lassen und zugleich eine völ-
lige Zersplitterung der Bezirksversammlungen zu ver-
meiden. Im Einzelnen ist in der Gesetzesbegründung 
(Bü-Drucks. 19/3280, S. 28 f.) ausgeführt:

„In dem neuen Absatz 3 wird die in § 5 Absatz 
2 BüWG enthaltene Fünf-Prozent-Sperrklausel 
modifiziert. Die bisher unverändert auch für die 
Bezirksversammlungswahlen geltende Sperr-
klausel wird nach dem Vorbild des Wahlrechts 
für die Berliner Bezirksverordnetenversamm-
lungen durch eine Drei-Prozent-Hürde ersetzt 
und damit in ihrer Wirkung abgeschwächt. In 
der Abwägung der widerstreitenden Interessen, 
nämlich der Sicherung der Funktionsfähigkeit 
der Bezirksversammlungen durch Vermeidung 
einer möglichen Parteienzersplitterung auf der 
einen und der Wahrung des Grundsatzes der 
Wahlgleichheit auf der anderen Seite, soll nun-
mehr der Wahlgleichheit ein größerer Stellen-
wert eingeräumt werden. Eine Drei-Prozent-
Hürde ist einerseits niedrig genug, um auch 
kleinere Parteien, Wählervereinigungen sowie 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber leich-
ter zum Zuge kommen zu lassen, andererseits 
aber auch hoch genug, um nicht einer völligen 
Zersplitterung der Bezirksversammlungen Vor-
schub zu leisten. Gerade vor dem Hintergrund, 
dass die Bezirksversammlungen neben wich-
tigen Sachentscheidungen auch bedeutsame 
Personalentscheidungen – zum Beispiel Wahl 
der Bezirksamtsleiter – zu treffen haben (wäh-
rend auf kommunaler Ebene in der Regel das 
Prinzip der Direktwahl von Bürgermeistern, 
Landräten et cetera gilt), ist die Sicherung der 
Funktionsfähigkeit der Bezirksversammlungen 

und die Möglichkeit, dort sachgerecht Mehr-
heiten bilden zu können, auch weiterhin für die 
Einheitsgemeinde Hamburg ein staats- und ver-
waltungsorganisatorischer Belang von zentraler 
Bedeutung. 

Die Beibehaltung einer Sperrklausel – aber 
auf deutlich niedrigerem Niveau – erfolgt im 
Einklang mit der für Hamburg relevanten ver-
fassungsgerichtlichen Rechtsprechung des 
Hamburgischen Verfassungsgerichts und des 
Bundesverfassungsgerichts. Das Hamburgi-
sche Verfassungsgericht hatte bereits mit sei-
nen Urteilen vom 6. November 1998 (NVwZ-RR 
1999, S. 358 fortfolgende) und vom 26. No-
vember 1998 (NVwZ-RR 1999, S. 354 fortfol-
gende) entschieden, dass der Gesetzgeber in 
zulässiger Weise im Rahmen des ihm insoweit 
zustehenden Spielraums die Belange der Funk-
tionsfähigkeit der Bezirksversammlungen durch 
Fernhalten von Splitterparteien mit den Ge-
boten der Wahlrechtsgleichheit und der Chan-
cengleichheit zum Ausgleich gebracht habe. 
Auch die Wiedereinführung der Fünf-Prozent-
Hürde im Jahre 2006 hat das Hamburgische 
Verfassungsgericht unbeanstandet gelassen 
(HmbJVBI. 2007, S. 60, 75): Die Wiedereinfüh-
rung der Fünf-Prozent-Sperrklausel für die Wahl 
zu den Bezirksversammlungen verletze weder 
den nach Artikel 6 Absatz 2 der Hamburgischen 
Verfassung gewährleisteten Grundsatz der 
gleichen Wahl noch Artikel 56 der Verfassung. 
Vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfas-
sungsgericht – in Kenntnis der bundesweiten 
Rechtsentwicklung – unmittelbar vor der letzten 
Bürgerschaftswahl beschlossen hat, eine gegen 
die Wiedereinführung der Fünf-Prozent-Hürde 
gerichtete Verfassungsbeschwerde mit aus-
führlicher Begründung nicht zur Entscheidung 
anzunehmen (BVerfG, Beschluss vom 14. Janu-
ar 2008, Az.: 2 BvR 1975/07), bewegt sich der 
Gesetzgeber mit seiner Entscheidung für eine 
Absenkung der Hürde auf 3 Prozent auf einem 
– jedenfalls für Hamburg – gesicherten Terrain.“

Damit knüpfte der hamburgische Gesetzgeber mit 
seiner Regelung nicht nur am Stand der für ihn maß-
geblichen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung 
an, er legte der Regelung auch die erneute Prognose 
einer möglichen Parteienzersplitterung und Zersplitte-
rung der Bezirksversammlungen zugrunde, die mit der 
Sperrklausel vermieden werden sollte.

(2) Die Drei-Prozent-Sperrklausel ist auch geeig-
net, den mit ihr verfolgten legitimen Zweck zu fördern. 
Denn sie verhindert den vermehrten Einzug kleinerer 
Parteien oder Vereinigungen in die Bezirksversamm-
lungen und wirkt so einer weitergehenden Aufgliede-
rung des Spektrums in den Bezirksversammlungen 
vertretener politischer Gruppierungen und damit der 
Gefahr einer dadurch verursachten zersplitterungsbe-
dingten Funktionsbeeinträchtigung entgegen. 
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Von einem vermehrten Einzug kleinerer Parteien geht 
auch der Beschwerdeführer aus, der seine Wahlprü-
fungsbeschwerde gerade darauf stützt, dass ohne die 
Drei-Prozent-Sperrklausel die Piratenpartei zwei Sitze 
und die FREIEN WÄHLER einen Sitz in der Bezirksver-
sammlung Eimsbüttel erlangt hätten. Hiernach wären 
dort nicht – wie jetzt – fünf Parteien vertreten, sondern 
die 51 Sitze hätten sich auf insgesamt sieben Partei-
en bzw. Wählervereinigungen verteilt. Die Eignung der 
Drei-Prozent-Sperrklausel, dies zu verhindern, bele-
gen auch die Berechnungen der Beschwerdegegnerin. 
Danach wären nach dem Ergebnis der Wahl vom 20. 
Februar 2011 ohne eine Sperrklausel in zwei Bezirks-
versammlungen (maximal) jeweils eine weitere Partei 
oder Wählervereinigung eingezogen (Hamburg-Mitte 
und Bergedorf) und in die übrigen Bezirksversammlun-
gen jeweils (maximal) zwei weitere. Zu einer weiterge-
henden Aufgliederung der politischen Gruppierungen 
als derzeit in Hamburg hat die Abschaffung der Sperr-
klauseln auch in den kommunalen Vertretungen größe-
rer Städte in anderen Bundesländern geführt, in denen 
eine Sperrklausel nicht existiert. So sind in Düsseldorf 
sechs, in Köln acht, in München neun und in Frankfurt 
sogar 13 Gruppierungen vertreten.

Wirkt die Drei-Prozent-Sperrklausel einer weiterge-
henden Aufgliederung des Spektrums in den Bezirks-
versammlungen vertretener politischer Gruppierungen 
entgegen, ergibt sich daraus zugleich auch ihre Eig-
nung, zersplitterungsbedingte Funktionsbeeinträchti-
gungen, die durch eine derartige Aufgliederung aus-
gelöst werden können, zu verhindern.

(3) Die Einschätzung der Bürgerschaft, dass eine 
Sperrklausel auch erforderlich sei, um eine zu erwar-
tende Funktionsstörung der Bezirksversammlungen 
zu verhindern, ist allerdings nicht tragfähig. Bei dieser 
Bewertung bedarf es einer Abwägung dieses schutz-
werten Belangs mit denen der Wahlgleichheit und 
der Chancengleichheit der Parteien, in die durch die 
Sperrklausel eingegriffen wird. Dabei ist zu berück-
sichtigen, inwieweit die unterschiedlichen Funktionen 
der Bezirksversammlung von einer zersplitterungsbe-
dingten Funktionsbeeinträchtigung betroffen sein kön-
nen (a). Des Weiteren hatte der Gesetzgeber zu prüfen, 
ob eine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Eintritts 
von relevanten Funktionsbeeinträchtigungen oder 
gar Funktionsstörungen besteht (b). Bei der Gewich-
tung der Belange, Wahlrechtsgrundsätze einerseits 
und erwartete relevante Funktionsbeeinträchtigungen 
oder gar Funktionsstörungen andererseits, sind auch 
Mechanismen zu berücksichtigen, durch welche die 
Auswirkungen solcher Störungen abgemildert werden 
können, ohne dass es einer Sperrklausel bedarf, und 
ist schließlich auch die Bedeutung einer funktionsfähi-
gen Bezirksversammlung zu würdigen (c). Diese Vor-
gaben hat der Gesetzgeber nicht hinreichend berück-
sichtigt. Daraus folgt die Verfassungswidrigkeit der 
Drei-Prozent-Sperrklausel. 

(a) Zunehmende Aufgliederungen in ihrer Zusam-
mensetzung können zu relevanten Funktionsbeein-

trächtigungen der Bezirksversammlungen mit erheb-
lichen Folgewirkungen für das gesetzlich vorgesehene 
Zusammenspiel von Bezirksversammlung, Bezirks-
amtsleitung und Senat führen. 

Durch eine zunehmende Aufgliederung der in ihnen 
vertretenen politischen Gruppierungen kann es zu 
strukturellen Veränderungen der Bezirksversammlun-
gen kommen, durch die eine Mehrheitsbildung und 
Beschlussfassung erschwert wird. Die Bezirksver-
sammlungen können mit einem breiter aufgespreiz-
ten politischen und personellen Spektrum inhomoge-
ner und instabiler werden und dadurch schwerer zu 
mehrheitlichen Entscheidungen von Bestand finden. 
Relevante Verzögerungen von zu treffenden Entschei-
dungen, erst recht das Nichtzustandekommen von 
Entscheidungen, und auch widersprüchliche Entschei-
dungen aufgrund wechselnder Mehrheiten sind als re-
levante Funktionsbeeinträchtigungen möglich. Diese 
Erschwernisse und Beeinträchtigungen können über 
die dem demokratischen Prozess eigenen Konflikte 
und politischen Auseinandersetzungen hinausgehen 
und stellten dann eine relevante Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit der Bezirksversammlungen dar. 
Bedeutsam sind hierbei die konkreten Funktionen der 
Bezirksversammlungen, wie sie sich aus den gesetz-
lichen Regelungen ergeben (vgl. auch BVerfG, Urteil 
vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, BVerfGE 120, 82, juris 
Rn. 122). Hierbei handelt es sich insbesondere um 
die Vorschriften des Bezirksverwaltungsgesetzes vom 
6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404, 452, vor der angefoch-
tenen Wahl zuletzt geändert am 27.1.2009, HmbGVBl. 
S. 405, 433), wie sie zum Zeitpunkt der angefochtenen 
Wahl galten und wie sie im Übrigen in diesem Umfang 
auch heute auf der Grundlage der letzten Änderung 
vom 27. Januar 2012 (HmbGVBl. S. 28) gelten. 

Den nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 HV für Teilgebiete (Bezir-
ke) gebildeten Bezirksämtern obliegt die selbständige 
Erledigung übertragener Aufgaben. An der Aufgaben-
erledigung wirken die Bezirksversammlungen nach Art. 
4 Abs. 2 Satz 2 HV nach Maßgabe des Gesetzes mit. 
Die Bezirksversammlungen werden nach § 3 BezVG 
bei den Bezirksämtern gebildet. Sie sind unselbständi-
ger Teil, Organ, der Behörde Bezirksamt. Sie besitzen 
den rechtlichen Status von Verwaltungsausschüssen, 
nachgebildet § 7 Abs. 1 Gesetz über Verwaltungsbe-
hörden in der Fassung vom 30. Juli 1952 (HmbBL I 
2000-a), zuletzt geändert am 19. April 2011 (HmbGVBl. 
S. 123). Nach § 35 Abs. 1 Satz 1 BezVG vertritt die 
Bezirksamtsleitung das Bezirksamt gegenüber der 
Öffentlichkeit und anderen Behörden der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Zentrale Aufgabe der Bezirks-
versammlungen ist die Wahl der Bezirksamtsleitung 
mit der Mehrheit ihrer Mitglieder für sechs Jahre, durch 
die dem Senat deren Bestellung vorgeschlagen wird (§ 
34 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 BezVG). Diese Krea-
tionsfunktion findet ihre Fortsetzung und Bestätigung 
im Recht zum konstruktiven Misstrauensvotum nach 
§ 34 Abs. 1 Satz 2 BezVG, mit dem den Bezirksver-
sammlungen ein rein politisches, über die Mitwirkung 
an der Verwaltung hinausgehendes Instrument an die 
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Hand gegeben ist. Allerdings bedarf es auch hier der 
Mitwirkung des Senats in Form der Abberufung nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 2 BezVG. 

Der Einzug vieler kleinerer Parteien oder Einzelbewer-
ber in die Bezirksversammlungen kann dazu führen, 
dass die für die Wahl, aber auch für die Abwahl der 
Bezirksamtsleitung erforderliche Mehrheit nicht oder 
nur dadurch hergestellt werden kann, dass eine Viel-
Parteien-Koalition geschlossen wird. Je mehr Parteien 
an einer derartigen Koalition beteiligt sind, desto brü-
chiger wird sie, was dazu führen kann, dass während 
der Wahlperiode Mehrheiten wechseln. 

Die Bezirksamtsleitung und die Bezirksversammlung 
sind im laufenden Verwaltungshandeln aufeinander 
angewiesen, um die ihnen obliegenden Aufgaben er-
füllen zu können. Die Bezirksamtsleitung nimmt die 
Aufgaben des Bezirksamtes wahr und ist für deren 
Erfüllung verantwortlich (§ 35 Abs. 2 Satz 1 BezVG). 
Sie führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und 
nimmt die im Bezirksverwaltungsgesetz begründeten 
Pflichten des Bezirksamtes gegenüber der Bezirks-
versammlung wahr (§ 35 Abs. 2 Satz 2 BezVG). Das 
Bezirksamt informiert die Bezirksversammlung über 
alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
wobei die Ausgestaltung der Informationspflicht von 
beiden in einer Vereinbarung geregelt werden soll 
(§  19 Abs. 1 Satz 1 und 3 BezVG). Die Bezirksver-
sammlung kontrolliert die Führung der Geschäfte des 
Bezirksamts und sie kann in allen Angelegenheiten, für 
die das Bezirksamt zuständig ist, das Bezirksamt bin-
dende Beschlüsse fassen (§ 19 Abs. 2 Satz 1 und 2 
BezVG); nach § 19 Abs. 3 BezVG entscheidet die Be-
zirksversammlung jedoch nicht über Personal- und Or-
ganisationsangelegenheiten. Das Bezirksamt hat Ent-
scheidungen der Bezirksversammlung umzusetzen, 
soweit die Bezirksamtsleitung diese nicht beanstandet 
(§ 22 Abs. 1 BezVG). Bereits der Umstand, dass die 
Bezirksamtsleitung von der Bezirksversammlung ge-
wählt wird und abgewählt werden kann, macht die 
Bezirksamtsleitung vom fortbestehenden Vertrauen 
der Bezirksversammlung abhängig (vgl. auch BVerfG, 
Urteil vom 13.2.2008, BVerfGE 120, 82, juris Rn. 133). 
Die Bindung an Beschlüsse der Bezirksversammlung 
verstärkt dies noch. Eine Abschwächung erfährt diese 
Rückbindung der Bezirksamtsleitung an die Bezirks-
versammlung allerdings durch die Wahl und Bestel-
lung der Bezirksamtsleitung für die Dauer von sechs 
Jahren, so dass mindestens eine Wahl der Bezirksver-
sammlung während dieser Periode insoweit ohne Aus-
wirkung bleibt.

Eine stärkere politische Aufgliederung der Bezirksver-
sammlung macht die Bezirksversammlung zwar nicht 
bereits handlungsunfähig. Denn Beschlüsse werden 
regelmäßig mit der einfachen Stimmenmehrheit getrof-
fen, und die Bezirksversammlung und ihre Ausschüsse 
sind bereits beschlussfähig, wenn mehr als die Hälf-
te der Mitglieder anwesend sind (§ 13 Abs.  1 und 2 
BezVG). Sie kann aber Einfluss auf den Inhalt der Be-
schlüsse haben, an die das Bezirksamt gebunden ist. 

Gehören der Bezirksversammlung eine Vielzahl von 
Parteien oder Einzelabgeordneten an, erhöht sich die 
Gefahr, dass einfache Mehrheiten in unterschiedlichen 
politischen Zusammensetzungen zustande kommen, 
etwa dann, wenn einzelne Mitglieder der Bezirksver-
sammlung an einer Abstimmung nicht teilnehmen. 
Intern hat das zur Folge, dass das Bezirksamt seine 
– regelmäßig längerfristig angelegten – Aufgaben nicht 
kontinuierlich wahrnehmen kann, wenn widersprüch-
liche – oder im Falle einer Obstruktionshaltung einer 
so gebildeten Zufallsmehrheit sogar unsinnige – Be-
schlüsse getroffen werden. Da die Bezirksamtsleitung 
das Bezirksamt gegenüber der Öffentlichkeit und an-
deren Behörden vertritt, besteht bei einer stärkeren 
politischen Aufgliederung der Bezirksversammlung 
zudem die Gefahr, dass die Bezirksamtsleitung nach 
außen widersprüchliche oder gar unsinnige Entschei-
dungen zu vertreten hat, was zumindest einen An-
sehens- und Vertrauensverlust zur Folge haben wird. 

Häufig wechselnde Mehrheiten beeinträchtigen nicht 
nur die Funktionsfähigkeit der Bezirksversammlung 
selbst, sondern darüber hinaus auch das Zusammen-
wirken zwischen Senat oder Fachbehörden auf der 
einen und den Bezirksämtern auf der anderen Seite. 
Zwar führen die Bezirksämter ihre Aufgaben selbstän-
dig durch (§  2 Satz  1 BezVG). Die Bezirksversamm-
lungen, an deren Beschlüsse die Bezirksämter grund-
sätzlich gebunden sind (§19 Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 1 
BezVG), sind jedoch nach § 21 BezVG bei ihren Ent-
scheidungen an Recht und Gesetz, den Haushaltsbe-
schluss, Globalrichtlinien nach § 46 BezVG, Zuständig-
keitsanordnungen und sonstige Entscheidungen des 
Senats sowie Fachanweisungen und Einzelweisungen 
nach § 45 BezVG gebunden. Im Falle häufig wechseln-
der Mehrheiten erhöht sich die Gefahr, dass hiergegen 
verstoßen wird und die Bezirksamtsleitung nach § 22 
Abs. 2 Satz 1 BezVG Entscheidungen der Bezirksver-
sammlungen in dem hierfür vorgesehen Verfahren be-
anstanden und gegebenenfalls eine Entscheidung des 
Senats herbeiführen muss. Auf diese Weise könnten 
zwar die Auswirkungen unzulässiger Entscheidungen 
gemildert und auf das Innenverhältnis zum Senat be-
schränkt werden. Es bleibt aber eine Funktionsbeein-
trächtigung der Versammlung bestehen, deren Aus-
wirkungen mit einem Instrument bekämpft werden 
müssen, das dafür regelhaft nicht ausgelegt ist und ein 
außerordentliches zusätzliches Konfliktpotential birgt.
 
Darüber hinaus stehen der Bezirksversammlung wei-
tere Rechte und Aufgaben zu, die durch deren stär-
kere politische Aufgliederung ebenfalls betroffen sein 
können, nämlich neben den Informationsrechten (§ 19 
Abs. 1 BezVG) auch Einspruchsrechte (§ 23 Bez VG), 
Fragerechte (§ 24 BezVG), das Recht zur Akteneinsicht 
(§ 25 BezVG), Anhörungsrechte (§§ 26, 28, 29 BezVG), 
Auskunfts- und Empfehlungsrechte (§ 27 BezVG), 
Wahl- und Vorschlagsrechte (§§ 30, 31 BezVG), Stel-
lungnahmerechte (§ 37 Abs. 3 Satz 1 Bez VG) und Be-
schlussrechte (§ 39 Abs. 2 BezVG). Sie entscheidet im 
Haushaltsverfahren auf Vorschlag des Bezirksamts, 
wie die auf das Bezirksamt entfallenden Anteile an den 
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Rahmenzuweisungen auf bezirkliche Einzelzwecke des 
zugehörigen Aufgabenbereichs aufgeteilt werden (§ 37 
Abs. 4 Satz 1, § 40 Abs. 2 BezVG). Sie beschließt über 
die Anmeldung von Einzelzuweisungen (§ 39 Abs. 2 
BezVG) und sie entscheidet über die Verwendung von 
Sondermitteln (§ 41 Abs. 2 Satz 1 BezVG). Ihr stehen 
bei der Ausführung des Einzelplans des Bezirksamts 
Zustimmungsrechte zur Seite (§ 41 Abs. 4 BezVG). Die 
Bezirksversammlung ist vor dem Erlass von Global-
richtlinien anzuhören und ihr Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben; der Senat berücksichtigt diese Stel-
lungnahmen (§ 46 Abs. 2 BezVG). Ihrer Zustimmung 
bedürfen auch Bebauungspläne, die vom Bezirks-
amt festgestellt werden (§ 6 Abs. 2 Bauleitplanungs-
feststellungsgesetz in der Fassung vom 30.11.1999, 
HmbGVBl. S. 271, mit späteren Änderungen).

(b) Neben der Sicherung der Funktionsfähigkeit 
der Bezirksversammlung hatte der Wahlgesetzgeber 
bei seiner Entscheidung für eine Sperrklausel einzu-
schätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass vermehrt 
Splitterparteien in die Bezirksversammlungen ein-
ziehen und dass hierdurch Funktionsstörungen ein-
treten (HVerfG, Urteil vom 27.4.2007 - HVerfG 4/06, 
LVerfGE 18, 232, juris Rn. 104; Urteil vom 6.11.1998 
- HVerfG 1/98 u.a., LVerfGE 9, 157, juris Rn. 40). Dabei 
darf sich der Gesetzgeber nicht auf die Feststellung 
der theoretischen Möglichkeit einer Beeinträchtigung 
der Funktionsfähigkeit beschränken (HVerfG, Urteil 
vom 27.4.2007 - HVerfG 4/06, LVerfGE 18, 232, juris 
Rn. 104; Urteil vom 6.11.1998 - HVerfG 1/98 u.a., LVerf-
GE 9, 157, juris Rn. 34; BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 
- 2 BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 92; Urteil 
vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, BVerfGE 120, 82, juris 
Rn. 125). Vielmehr hat er nach der neueren Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, der sich 
das Hamburgische Verfassungsgericht anschließt, zu 
prüfen und zu beurteilen, ob eine Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit der Vertretungsorgane mit einiger 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (BVerfG, Urteil vom 
9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris 
Rn. 92; Urteil vom 13.2.2008 - 2 BvK 1/07, BVerfGE 
120, 82, juris Rn. 126; vgl. auch StGH Bremen, Urteil 
vom 14.5.2009 - St 2/08, NordÖR 2009, 251, juris Rn. 
59; VerfGH Thüringen, Urteil vom 11.4.2008 - 22/05, 
ThürVBl. 2008, 174, juris Rn. 53). 

(aa) Es ist mit einiger Wahrscheinlichkeit zu er-
warten, dass ohne die Drei-Prozent-Sperrklausel ver-
mehrt kleinere Parteien, Wählervereinigungen und 
Einzelbewerber in die Bezirksversammlungen ein-
ziehen werden. Insoweit ist die Bürgerschaft bei ihrer 
Entscheidung, an einer – wenn auch abgesenkten – 
Sperrklausel festzuhalten, von einem zutreffenden 
Sachverhalt ausgegangen.

Bedeutsam sind die Umstände der politischen Wirk-
lichkeit in Hamburg, die ohne die Drei-Prozent-Sperr-
klausel einen vermehrten Einzug von kleineren Partei-
en, Wählervereinigungen und Einzelbewerbern in die 
Bezirksversammlungen erwarten lassen (zur Orientie-
rung an der politischen Wirklichkeit zuletzt BVerfG, Be-

schluss vom 4.7.2012 - 2 BvC 1/11 u.a., NVwZ 2012, 
1167, juris Rn. 36). Zu diesen gehören zum einen poli-
tische Besonderheiten, die Teil der Hamburgischen 
Verfassungswirklichkeit sind. Schon auf Bundesebene 
haben sich in jüngster Zeit Veränderungen der politi-
schen Kultur und des Wahlverhaltens ergeben, wie sie 
sich im Aufkommen von Wählerinitiativen und Parteien 
wie der Piratenpartei ausdrücken. Die politische Kons-
tituierung Hamburgs als Stadtstaat begünstigt das 
Entstehen und Vergehen von kleinen Parteien (wie in 
der Vergangenheit die Statt-Partei und die Schill-Partei 
belegen). Hamburg weist auch stärkere Wählerbewe-
gungen und eine schwächere Bindung von Stamm-
wählern an Parteien auf, als dies in Flächenländern der 
Fall ist (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-
Holstein, Wahlen zur Bürgerschaft und den Bezirksver-
sammlungen am 20. Februar 2011, Band 1: Analyse, S. 
7, 31). Dies schlägt jeweils auf die auch großstädtische 
Verhältnisse aufweisenden Bezirke Hamburgs durch, 
wobei bei den Bezirksversammlungswahlen die klei-
neren Parteien zum überwiegenden Teil erfolgreicher 
als bei der Wahl zur Bürgerschaft sind (Statistisches 
Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Wahlen zur 
Bürgerschaft und den Bezirksversammlungen am 20. 
Februar 2011, Band 1: Analyse, S. 32 f.). In den Bezir-
ken kommt die Gründung von – auch nur zeitweiligen 
und/oder themenspezifischen – lokalen Wählervereini-
gungen hinzu. 

Bedeutsam ist zum anderen das neue, stärker perso-
nalisierte und Differenzierungen ermöglichende Wahl-
recht in Hamburg. Bei der Bürgerschaftswahl haben 
die Wahlberechtigten nach § 3 Abs. 1 BüWG fünf Wahl-
kreisstimmen und fünf Listenstimmen. Die Wahlkreis-
stimmen können beliebig auf die in den Wahlkreislisten 
genannten Personen verteilt werden (§ 3 Abs. 2 Satz 1 
BüWG), so auch auf Personen aus unterschiedlichen 
Wahlkreislisten (panaschieren, vgl. § 3 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 BüWG). Entsprechendes gilt für die Stimmen für 
die Landesliste. Auch diese können beliebig auf die 
Landeslisten und die in ihnen genannten Personen 
verteilt werden (§ 3 Abs. 3 Satz 1 BüWG), also eben-
falls auch auf Personen aus unterschiedlichen Landes-
listen (§ 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 BüWG). Nach § 1 Abs. 1 
und 2 BezVWG gelten diese Vorschriften für die Wahl 
der Bezirksversammlungen entsprechend. Auch hier 
können Wahlkreisstimmen und Bezirksstimmen belie-
big verteilt, also ebenfalls auch panaschiert werden. 
Angesichts der veränderten politischen Kultur, die 
nicht etablierte, kleinere Parteien begünstigt, besteht 
mit der Möglichkeit, bis zu fünf Stimmen auf verschie-
dene Parteien bzw. Kandidaten zu verteilen, eine deut-
lich erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass in den Ge-
nuss eines Teils dieser Stimmen gerade auch kleinere 
Parteien und Gruppierungen kommen werden. Gäbe 
es keine Sperrklausel, würden sie – sofern sie die Min-
destzahl an Stimmen erhalten, die für volle Mandate 
überhaupt erforderlich sind – in die Bezirksversamm-
lungen einziehen. Dies wird mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu einer spürbaren Zunahme von kleineren Partei-
en und Einzelabgeordneten führen.
Diese Tendenz wird durch das Ergebnis der Wahlen 
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vom 20. Februar 2011 bestätigt. Von der Möglichkeit 
des Panaschierens bei der Abgabe der Bezirksstim-
men, also Stimmen an Personen aus unterschiedli-
chen Bezirkslisten zu verteilen (vgl. § 1 Abs. 1, 2 Nr. 6 
BezVWG i.V.m. §  3 Abs.  3 Nr.  2 BüWG), haben bei 
der Wahl zu den Bezirksversammlungen fast 30 Pro-
zent der Wähler Gebrauch gemacht. Dabei haben 21,2 
Prozent ihre bis zu fünf Stimmen zumindest teilweise 
und 7,4 Prozent sogar ausschließlich auf Personen 
aus unterschiedlichen Bezirkslisten verteilt. Bei den 
Wahlkreisstimmen haben sogar über 50  Prozent der 
Wähler von der Möglichkeit des Panaschierens Ge-
brauch gemacht. 31,1 Prozent haben ihre bis zu fünf 
Stimmen teilweise und 23,6  Prozent der Wähler so-
gar ausschließlich auf Kandidaten aus verschiedenen 
Listen verteilt (vgl. Statistisches Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein, Wahlen zur Bürgerschaft und den 
Bezirksversammlungen am 20. Februar 2011, Band 1: 
Analyse, S. 48, Tabelle 23.3).

In Rechnung zu stellen sind schließlich auch Auswir-
kungen des völligen Verzichts auf eine Sperrklausel für 
das Verhalten von Wählern und Wahlbewerbern. Die – 
durch das Wahlrecht bereits geförderte – Bereitschaft 
der Wähler, sich bei der Wahl für Einzelbewerber, Wäh-
lervereinigungen oder kleinere Parteien zu entschei-
den, kann steigen, wenn der Erfolgswert einer solchen 
Wahlentscheidung nicht durch eine Sperrklausel ge-
fährdet wird. Und ebenso ist mit einiger Wahrschein-
lichkeit anzunehmen, dass sich mehr Einzelbewerber, 
Wählervereinigungen oder kleinere Parteien zur Wahl 
stellen und um – durchaus auch nur einzeln bleiben-
de – Mandate in den Bezirksversammlungen bemü-
hen, wenn die Chance auf einen Mandatsgewinn nicht 
durch eine Sperrklausel verringert wird. 

Die hieraus zu erwartende größere Zahl von einzelnen 
Mandatsträgern, Wählervereinigungen und kleineren 
Parteien neben den etablierten, dann aber in ihren 
Mandaten entsprechend dezimierten Parteien kann 
erst recht zu einer noch weitgehenden Zergliederung 
der Bezirksversammlungen führen.

(bb) Offen ist allerdings, ob diese zu erwartende 
weitergehende Aufgliederung des politischen Spekt-
rums auch mit einiger Wahrscheinlichkeit zu relevan-
ten Funktionsbeeinträchtigungen oder gar Funktions-
störungen der Bezirksversammlungen führen wird. 

Es sind keine ausreichenden tatsächlichen Grund-
lagen für die Annahme ersichtlich, dass der Eintritt 
von zersplitterungsbedingten Funktionsbeeinträchti-
gungen ohne Sperrklausel überhaupt wahrscheinlich 
ist. Die Gesetzesmaterialien zur letzten Entscheidung 
der Bürgerschaft über den Fortbestand der Sperrklau-
sel und ihre Absenkung auf 3 Prozent enthalten hier-
zu nichts (Bü-Drucks. 19/3280, S. 28 f.). Auch in dem 
vorliegenden Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren, in 
dem der Beschwerdeführer u.a. beanstandet, dass 
hierzu keine Erkenntnisse vorlägen, hat die Beschwer-
degegnerin ihre Einschätzung von der Wahrschein-
lichkeit nicht substantiiert. Insbesondere fehlt es an 

Erkenntnissen, wie sich die bereits auf nur 3 Prozent 
abgesenkte Sperrklausel vor dem Hintergrund der im 
Wahlrecht angelegten Tendenz zum Einzug kleinerer 
Parteien sowie Einzelbewerber auswirkt. 

Es liegen auch sonst keine Hinweise vor, die es ermög-
lichen, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu relevanten 
Funktionsbeeinträchtigungen oder gar Funktionsstö-
rungen der Bezirksversammlungen kommen wird, ver-
lässlich abzuschätzen. Die bisherigen Wahlergebnisse 
und die Erfahrungen anderer Großstädte, in denen 
ohne Sperrklausel gewählt wird, lassen eher einen nur 
moderaten Anstieg der vertretenen politischen Grup-
pierungen erwarten, wie die bereits genannten Zah-
len aus den Städten Düsseldorf, Köln und München 
zeigen. Selbst wenn – wie etwa in Frankfurt – eine 
weitergehende Aufgliederung einsetzen würde, führ-
te dies nicht von selbst zu Funktionsbeeinträchtigun-
gen der Bezirksversammlung. Denn auch dann blie-
be ungewiss, in welchem Maße diese Aufgliederung 
zu Lasten der Integrationskraft gerade der bisherigen 
großen Fraktionen ginge. So lange es eine Anzahl ge-
nügend großer Fraktionen gibt, ist die Gefahr einer 
zersplitterungsbedingten relevanten Funktionsbeein-
trächtigung oder gar Funktionsstörung eher als ge-
ring einzuschätzen. Denn durch derartige Fraktionen 
wird die Meinungsbildung in der Bezirksversammlung 
und den eingerichteten Ausschüssen strukturiert und 
kanalisiert. Zugleich geht von derartigen Fraktionen 
eine integrative Kraft aus, die politisch nahestehende 
Gruppierungen dazu veranlassen kann, sich dem ver-
folgten Anliegen anzuschließen und jedenfalls Formen 
obstruktiven Verhaltens zu vermeiden. Diesen Über-
legungen entspricht der bisher bekannte tatsächliche 
Befund im Falle der mit 13 Parteien und Gruppierun-
gen sehr weit gehenden politischen Aufgliederung im 
Frankfurter Stadtparlament. Dort entfallen auf die ver-
gebenen 93 Sitze allein 72 Sitze auf drei Fraktionen. 
Funktionsstörungen sind nicht bekannt geworden.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass nicht bereits 
jede Erschwernis in der Mehrheitsbildung als relevan-
te Funktionsbeeinträchtigung der Bezirksversamm-
lung bewertet werden darf (vgl. BVerfG, Urteil vom 
9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris 
Rn.  112). Es ist gerade der Sinn der Wahl, die poli-
tischen Strömungen in der Versammlung abzubilden 
und zur Geltung zu bringen; es ist nicht Aufgabe der 
Wahlgesetzgebung, die Bandbreite des politischen 
Meinungsspektrums – etwa im Sinne einer größeren 
Übersichtlichkeit der Entscheidungsprozesse – zu re-
duzieren (BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 
u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 126). Einzelne Blocka-
den oder einzelne sich widersprechende Beschlüsse 
reichen für die Annahme einer relevanten Funktionsbe-
einträchtigung nicht aus. Erst die Dauerhaftigkeit eines 
solchen Zustands stellt eine Funktionsstörung dar, die 
einem Eingriff in die Wahlgleichheit und die Chancen-
gleichheit der Parteien die Waage halten kann. Dass 
eine derartige Entwicklung einsetzen könnte, ist aller-
dings derzeit nicht erkennbar. 
(c) Der erhebliche Eingriff in die Wahlgleichheit 
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und in die Chancengleichheit der Parteien, der mit 
einer Sperrklausel selbst in der auf drei Prozent abge-
senkten Form noch verbunden ist, ist bei dieser Sach-
lage nicht zu rechtfertigen und deshalb mit den durch 
Art. 6 Abs. 2 HV verbürgten Wahlrechtsgrundsätzen 
unvereinbar.

Diese Grundsätze haben hohes Gewicht. Der Grund-
satz der Gleichheit der Wahl sichert die vom Demo-
kratieprinzip vorausgesetzte Egalität der Bürger und 
ist eine der wesentlichen Grundlagen der Staatsord-
nung (BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., 
BVerfGE 129, 300, juris Rn. 78 m.w.N.). Die Chancen-
gleichheit der Parteien hängt eng mit den Grundsätzen 
der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl zusammen, 
die ihre Prägung ebenfalls durch das Demokratieprin-
zip erfahren (BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 - 2  BvC 
4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 82). Das be-
sondere Gewicht der Wahl- und Chancengleichheit 
kommt darin zum Ausdruck, dass in diesem Bereich 
eine Gleichheit in einem strikten und formalen Sinne 
verlangt wird (BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 - 2  BvC 
4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 78 und 82). 

Ein Eingriff in diese Rechte erweist sich auf der Grund-
lage der dargestellten Sachlage als nicht notwendig. Im 
Rahmen der hierbei gebotenen Abwägung ist der inne-
re Zusammenhang zwischen dem Gewicht der Funk-
tionsbeeinträchtigung einerseits und der Wahrschein-
lichkeit ihres Eintritts andererseits zu berücksichtigen. 
Je gewichtiger die Funktionsbeeinträchtigung einer 
gewählten Volksvertretung ist, desto eher sind Ein-
griffe in die Wahlgleichheit und die Chancengleich-
heit der Parteien zu rechtfertigen, die dazu dienen, 
die Funktionsfähigkeit der gewählten Volksvertretung 
zu erhalten. Andererseits ist eine etwaige Ungewiss-
heit darüber, ob es zu den erwarteten Funktionsbeein-
trächtigungen kommen wird, umso eher hinzunehmen, 
je weniger Gewicht ihnen zukommt.

Nach diesem Maßstab ist der mit der Sperrklausel für 
die Wahlen zu den Bezirksversammlungen verbunde-
ne Eingriff nicht gerechtfertigt, weil die Ungewissheit, 
ob es zu den erwarteten Funktionsbeeinträchtigungen 
kommen wird, angesichts ihrer eher geringen Bedeu-
tung hinzunehmen ist. Funktionsbeeinträchtigungen 
der Bezirksversammlungen wird dadurch Gewicht ge-
nommen, dass Instrumente bestehen, negative Folge-
wirkungen einer weitergehenden Aufgliederung des 
politischen Spektrums zu mildern oder gar zu beseiti-
gen (aa). Gleichwohl noch eintretende Folgewirkungen 
in Form von relevanten Funktionsbeeinträchtigungen 
erreichen nicht das Gewicht der durch die Sperrklau-
sel beeinträchtigten Rechtsgüter (bb).

(aa) Im Rahmen der Gewichtung der relevanten 
Funktionsbeeinträchtigungen, denen die Sperrklausel 
entgegenwirken soll, ist zu berücksichtigen, ob und 
in welchem Umfang Mechanismen zur Verfügung ste-
hen, die die Auswirkungen dieser Beeinträchtigungen 
jedenfalls im Ergebnis abmildern. Dabei haben von 
vornherein solche Mechanismen weitgehend außer 

Betracht zu bleiben, die einzelfallbezogen konzipiert 
sind. Denn Funktionsbeeinträchtigungen sind ohnehin 
erst relevant, wenn sie von einiger Dauer sind; dem-
entsprechend kann eine Korrektur über eine Weisung 
oder eine Evokation nach § 42 Satz 2 BezVG oder eine 
Beanstandung eines einzelnen Beschlusses der Be-
zirksversammlung durch die Bezirksamtsleitung nach 
§ 22 Absatz 2 BezVG nur „ultima ratio“ im Einzelfall 
sein, die Auswirkungen einer Dauerkrise aber nicht 
auffangen. 

In diesem Sinne tauglichere Instrumente zwar nicht für 
die Beseitigung der Funktionsbeeinträchtigung selbst, 
aber zur Abmilderung der mit ihr eintretenden Folgen 
sind die Veränderung des Zuständigkeitszuschnitts 
der Bezirksämter durch den Senat sowie die Steue-
rung durch Globalrichtlinien und Fachanweisungen. 
Nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 HV obliegt den Bezirksäm-
tern zwar die selbständige Erledigung von Aufgaben, 
allerdings nur solcher, die zuvor auf die Bezirke über-
tragen worden sind. In Ausfüllung dieser Verfassungs-
vorschrift bestimmt § 2 Satz 2 BezVG, dass Aufgaben 
der Bezirksämter nur solche Aufgaben der Verwaltung 
sind, die nicht wegen ihrer übergeordneten Bedeu-
tung oder Eigenart einer einheitlichen Durchführung 
bedürfen. Welche Aufgaben diese Bedeutung oder 
Eigenart haben, bestimmt nach § 2 Satz 4 BezVG der 
Senat. Er definiert damit abschließend, welche Aufga-
ben von ihm selbst und den Fachbehörden wahrge-
nommen werden und welche von den Bezirksämtern. 
Durch dieses Bestimmungsrecht kann der Senat über 
die Änderung des Zuständigkeitszuschnitts Auswir-
kungen und Umfang einer relevanten Funktionsbe-
einträchtigung im Verwaltungsgefüge der staatlichen 
Einheitsverwaltung jedenfalls teilweise kompensieren, 
ohne jeweils im Einzelfall bei Fehlentwicklungen über 
die Regelungen des § 42 BezVG eingreifen zu müssen. 
Daneben können die zuständigen Fachbehörden über 
Fachanweisungen (§ 45 BezVG) und der Senat über 
Globalrichtlinien (§ 46 BezVG) zwar nicht vollständig 
Konflikte zwischen der Bezirksversammlung, der Be-
zirksamtsleitung und dem Senat verhindern; durch 
entsprechende generelle Vorgaben kann allerdings die 
Gefahr sinnwidriger Beschlüsse gemindert und jeden-
falls im Ergebnis die Gleichförmigkeit und Kontinuität 
des Verwaltungshandelns einigermaßen sichergestellt 
werden. Allerdings stoßen sämtliche Mechanismen zur 
Korrektur von Auswirkungen etwaiger gravierender 
Funktionsbeeinträchtigungen an eine verfassungs-
rechtliche Grenze. Denn ebenso wie der übermäßige 
Gebrauch von Einzelweisung und Evokation kann die 
Reduzierung der bezirklichen Zuständigkeiten oder die 
Einengung ihres Entscheidungsspielraums faktisch zu 
einem unzulässigen Unterlaufen der durch die Verfas-
sung der Freien und Hansestadt Hamburg garantier-
ten Selbständigkeit in der Erledigung der übertragenen 
Aufgaben führen, und zwar entweder, weil nur noch ein 
nicht mehr nennenswerter Bestand von Aufgaben vor-
handen ist, oder dadurch, dass kein Raum mehr für 
selbständige Entscheidungen der Bezirke bleibt.

(bb) Ein zweiter und mit den genannten Eingriffsbe-
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fugnissen des Senats in die Verwaltung durch die Be-
zirke zusammenhängender Aspekt ergibt sich für die 
Gewichtung etwaiger relevanter Funktionsbeeinträch-
tigungen aus der Einbindung der Bezirke und der Be-
zirksversammlungen in den staatlichen Gesamtaufbau 
der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Bezirke sind 
dezentrale Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechts-
persönlichkeit und ohne eigene originäre Aufgaben. 
Die Bezirksversammlung ist somit Teil der staatli-
chen Einheitsverwaltung in Hamburg. Durch sie wirkt 
das Volk im Sinne von Art. 56 Satz 1 HV lediglich an 
der Verwaltung mit, nicht aber an der Gesetzgebung. 
Kennzeichnend ist dabei ein grundsätzlich variabler 
und im weitgehenden Ermessen des Senats stehender 
Zuständigkeitszuschnitt der Bezirksämter, auch die Art 
der Erledigung der übertragenen Aufgaben kann durch 
bindende generelle Vorgaben näher bestimmt werden. 

Damit unterscheiden sich die Bezirksämter und die 
dort gebildeten Volksvertretungen in ihrer Rechtsstel-
lung grundlegend von den Gemeinden. Auch die Ge-
meinden sind zwar Teil der staatlichen Verwaltung im 
weiteren Sinne. Anders als bei den Bezirken in Ham-
burg wird bei Gemeinden über Art. 28 Abs. 2 Satz 1 
GG im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung 
ein bestimmter Aufgabenbereich und die Eigenver-
antwortlichkeit der Aufgabenerledigung gewährleistet. 
Aus der verfassungsrechtlichen Garantie der kom-
munalen Selbstverwaltung folgen etwa die Personal-
hoheit, die Organisationshoheit, die Planungshoheit, 
die Satzungshoheit und die Finanzhoheit. Eingriffe in 
die kommunale Selbstverwaltung bedürfen einer be-
sonderen verfassungsrechtlichen Legitimation, der 
Kernbereich eigenverantwortlicher Aufgabenerledi-
gung darf nicht angetastet werden (vgl. BVerfG, Urteil 
vom 20.12.2007 - 2 BvR 2433/04 u.a., BVerfGE 119, 
331, juris Rn. 146  ff.). Dementsprechend bleibt der 
aufsichtsrechtliche Zugriff auf die Gemeinden deutlich 
hinter dem auf die Bezirke zurück; auch ein variab-
ler Zuständigkeitszuschnitt, ein Weisungsrecht oder 
gar ein Ansichziehen von Aufgaben, wie dies nach 
dem Bezirksverwaltungsgesetz möglich ist, wäre dort 
nicht zulässig. Zersplitterungsbedingte Funktions-
beeinträchtigungen der Gemeindevertretung können 
schlechter kompensiert werden. Daraus folgt, dass in 
Gemeinden der Funktionsausfall des demokratisch le-
gitimierten Organs im Kontext des Art. 28 Abs. 2 GG 
ein deutlich höheres Gewicht hat als in der Hamburger 
Bezirksverwaltung. 

Noch weiter bleibt das Gewicht von relevanten Funk-
tionsbeeinträchtigungen oder gar Funktionsstörungen 
einer Bezirksversammlung hinter dem von Parlamen-
ten zurück. Parlamente haben – anders als die Be-
zirks- und Gemeindevertretungen – Gesetzgebungs-
kompetenz und weisen als konstituierendes Merkmal 
eine Gegensätzlichkeit von Regierung und Opposition 
auf. Es bedarf keiner näheren Erläuterung, dass gera-
de bei Parlamenten dem Gesichtspunkt stabiler Mehr-
heiten eine besondere Bedeutung zukommt. Ohne 
solche Mehrheiten lassen sich weder grundlegende 
Gesetzesvorhaben durchsetzen noch kontinuierliches 

Regierungshandeln realisieren. Häufig wechselnde 
Mehrheiten bedrohen deshalb notwendige staatliche 
Grundfunktionen.

Entsprechend dem unterschiedlichen Gewicht des 
jeweiligen Vertretungsorgans für den staatlichen Ge-
samtaufbau kommt auch dem Ausfall seiner gesamten 
oder einzelner Funktionen ein entsprechendes unter-
schiedliches Gewicht zu. Aus dieser Überlegung er-
gibt sich auch die zutreffende Einordnung des von der 
Beschwerdegegnerin geltend gemachten Arguments, 
der Ausfall der Kreationsfunktion der gewählten Ge-
meindeversammlung sei im Kommunalwahlrecht ein 
wesentlicher Legitimationsgrund für eine Sperrklausel 
gewesen, die Verfassungswidrigkeit der beurteilten 
Sperrklauseln sei gerade mit dem Wegfall dieser Funk-
tion infolge der Reform der Kommunalgesetze begrün-
det worden. Tatsächlich werden die Bürgermeister der 
Flächenländer grundsätzlich nicht mehr von der Ge-
meindevertretung, sondern direkt von den Bürgern 
gewählt (vgl. die Übersicht hierzu bei StGH Bremen, 
Urteil vom 14.5.2009 - St 2/08, NordÖR 2009, 251, ju-
ris Rn. 35 f.). Seit der Reformierung der Kommunalver-
fassungen bestehen in den Flächenländern insofern 
Übereinstimmungen (BVerfG, Urteil vom 13.2.2008 - 2 
BvK 1/07, BVerf GE 120, 82, juris Rn. 145). Gerade die 
Wahl der Verwaltungsspitzen durch die kommunalen 
Vertretungen war zwar das zentrale Element, das die 
Rechtfertigung der Fünf-Prozent-Sperrklausel bislang 
gestützt hat (vgl. zum schleswig-holsteinischen Kom-
munalwahlrecht: BVerfG, Urteil vom 13.2.2008 - 2 BvK 
1/07, BVerfGE 120, 82, juris Rn.  132). Diese Überle-
gung kann nun allerdings nicht dazu führen, der Si-
cherung der Kreationsfunktion stets und unabhängig 
von der Bedeutung der gewählten Versammlung ein 
Gewicht beizumessen, das bereits schon für sich ge-
nommen  geeignet wäre, eine Sperrklausel zu rechtfer-
tigen. Entscheidend für eine Gewichtung ist vielmehr, 
welche verfassungsrechtliche wie verfassungspoliti-
sche Bedeutung die staatliche Wirkeinheit hat, die von 
der Nichtwahl der jeweiligen Verwaltungsspitze betrof-
fen ist. Deshalb ist der Ausfall der Kreationsfunktion 
bei einer Bezirksversammlung zwar ein gewichtiger 
Grund für die Legitimation einer Sperrklausel, er bleibt 
aber in seiner Bedeutung erheblich hinter der Nicht-
wahl des Bürgermeisters durch eine kommunale Ver-
tretung zurück.

Schließlich fehlt bei der Wahl zu den Bezirksversamm-
lungen auch ein weiterer, Sperrklauseln bei Wahlen 
zu gesetzgeberisch tätigen Parlamenten typischer-
weise legitimierender Grund. Bei Parlamenten kommt 
dem Aspekt eines vorbeugenden Schutzes stabiler 
Verhältnisse eine besondere Bedeutung zu: Während 
nämlich bei bezirklichen (und ebenso bei gemeindli-
chen) Vertretungen bei tatsächlich eingetretenen zer-
splitterungsbedingten Funktionsstörungen Abhilfe von 
„außen“ durch den Wahlgesetzgeber durch Einführung 
einer Sperrklausel geschaffen werden kann, versagt 
dieser Mechanismus, wenn das Parlament, also der 
Wahlgesetzgeber selbst, von zersplitterungsbedingten 
Funktionsstörungen betroffen ist. Er wird sich in einer 
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derartigen Situation nicht mehr auf Sperrklauseln für 
die Parlamentswahl einigen können (vgl. hierzu BVerfG, 
Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 
300, juris Rn. 94). Deshalb kann die Krise dauerhaft 
werden. Für die Wahl zu den Bezirksversammlungen 
kann die Hamburgische Bürgerschaft, deren Stabilität 
selbst durch eine Fünf-Prozent-Sperrklausel gesichert 
ist, eingreifen und wieder eine Sperrklausel einführen, 
wenn dies durch die Verhältnisse geboten sein sollte. 
Auf diese Weise kann die Dauer einer Funktionsstö-
rung der Bezirksversammlungen auf eine Wahlperiode 
begrenzt werden.

3. Die Verfassungswidrigkeit der Drei-Prozent-
Sperrklausel hat die Feststellung ihrer Nichtigkeit ent-
sprechend § 42 HVerfGG zur Folge.

Diese Norm betrifft unmittelbar nur das Verfahren nach 
§ 14 Nr. 3 HVerfGG, in dem auf Antrag des Senats oder 
eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft über 
Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel, welche über 
die Vereinbarkeit von Landesrecht mit der Verfassung 
oder von abgeleitetem Landesrecht mit den Landes-
gesetzen bestehen, entschieden wird. In der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts ist indes 
geklärt, dass im Rahmen des Verfahrens der Wahlprü-
fungsbeschwerde eine Nichtigkeitserklärung in ent-
sprechender Anwendung der §§ 78, 95 Abs. 3 Satz 2 
BVerfGG zulässig ist, auch wenn die verfassungsrecht-
liche Überprüfung der Wahlrechtsvorschrift vorran-
gig im Hinblick auf die Gültigkeit der Wahl erfolgt. Die 
erkannte Verfassungswidrigkeit einer Wahlvorschrift 
könne nicht folgenlos bleiben (vgl. BVerfG, Urteil vom 
9.11.2011 - 2 BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 
136). Dem entspricht die Rechtsprechung des Hambur-
gischen Verfassungsgerichts (vgl. HVerfG, Urteil vom 
2.7.2001 - HVerfG 3/00, HmbJVBl. 2001, 85, juris Rn. 
41). Das Verfahren nach §§ 90 ff. BVerfGG betrifft zwar 
die Verfassungsbeschwerde, für die es im Gesetz über 
das Hamburgische Verfassungsgericht keine Entspre-
chung gibt. Die §§ 76 ff. BVerfGG regeln aber wie § 14 
Nr. 3, §§ 40 ff. HVerfGG das Normenkontrollverfahren. 
Deshalb ist es gerechtfertigt, auf § 42 HVerfGG zurück-
zugreifen und in analoger Anwendung dieser Vorschrift 
die Nichtigkeit der Wahlnorm festzustellen.

Die Nichtigkeitsfeststellung erfasst die Sperrklau-
sel insgesamt. § 1 Abs. 1 BezVWG enthält eine Ge-
neralverweisung auf das Bürgerschaftswahlrecht, die 
grundsätzlich auch § 5 Abs. 2 BüWG erfasst, nach dem 
bei der Verteilung nach Landeslisten nur solche be-
rücksichtigt werden, die mindestens fünf vom Hundert 
der insgesamt abgegebenen Gesamtstimmen erhalten 
haben. Diese Regelung wird hinsichtlich der Höhe der 
Sperrklausel in § 1 Abs. 3 Satz 1 BezVWG aufgegriffen 
und insoweit durch eine eigenständige Regelung er-
setzt. Im Ergebnis führt die ausgesprochene Nichtig-
keitsfeststellung dazu, dass eine Sperrklausel für Wah-
len zu den Bezirksversammlungen nicht gilt.

II. Im Übrigen ist die Wahlprüfungsbeschwer- 
 de unbegründet. 

1. Die Anträge zu 3. und 4. sind unbegründet. Die 
Wahl zur Bezirksversammlung Eimsbüttel ist nicht teil-
weise ungültig, das Wahlergebnis ist deshalb nicht neu 
festzustellen. 

Der Beschwerdeführer trägt vor, ohne die Sperrklausel 
wären Anne Alter und Claudius Holler von der Piraten-
partei und Harald Steenhus von den FREIEN WÄH-
LERN gewählt worden. Eine Berichtigung des Wahl-
fehlers mit dieser Maßgabe scheidet aber aus. Es ließe 
sich zwar die Mandatsverteilung auf der Basis der 
abgegebenen Stimmen neu berechnen. Diese Art der 
Fehlerkorrektur würde aber zu einer erheblichen Verfäl-
schung des Wählerwillens führen, weil die Sperrklausel 
zum einen Wähler davon abgehalten haben kann, ihre 
Stimme der von ihnen an sich bevorzugten kleineren 
Partei zu geben. Andererseits liegt nahe, dass sog. 
Protestwähler ihre Stimmen Parteien gegeben haben, 
von deren Erfolglosigkeit sie überzeugt waren, oder 
dass Wähler wegen der Sperrklausel überhaupt nicht 
zur Wahl gegangen sind, weil sie von der Erfolglosig-
keit der von ihnen bevorzugten Partei überzeugt wa-
ren, andere Parteien aber nicht unterstützen wollten. 
Der Wahlfehler lässt sich also nicht auf die drei Man-
date eingrenzen und betrifft die Wahl als Ganzes. In 
einem solchen Fall scheidet eine bloße Korrektur des 
Ergebnisses aus (vgl. BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 - 2 
BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 140). 

Daraus folgt allerdings nicht, dass dann die Wahl ins-
gesamt für ungültig zu erklären und eine Neuwahl 
anzuordnen wäre. Abgesehen davon, dass der Be-
schwerdeführer dies nicht beantragt hat, scheidet die-
se Möglichkeit hier aus. Voraussetzung einer solchen 
Anordnung wäre nämlich neben der Mandatsrelevanz 
des Wahlfehlers, dass ein erheblicher Wahlfehler von 
einem solchen Gewicht vorliegt, dass ein Fortbestand 
der in dieser Weise gewählten Volksvertretung un-
erträglich erschiene (vgl. BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 
- 2 BvC 4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 139; 
HVerfG, Urteil vom 4.5.1993 - HVerfG 3/92, HmbJVBl. 
1993, 56, juris Rn. 154 ff.). Abzuwägen ist das Interes-
se an der Erhaltung einer gewählten Volksvertretung 
mit dem Gewicht und den Auswirkungen des Wahlfeh-
lers. Hier überwiegt das Bestandsinteresse deutlich.

Der Bezirksversammlung Eimsbüttel fehlt in der gegen-
wärtigen Zusammensetzung nicht die grundsätzliche 
demokratische Legitimation. Der Wahlfehler hat sich 
nicht in unerträglicher Weise ausgewirkt. Er betrifft nur 
einen geringen Anteil der Abgeordneten der Bezirks-
versammlung. An den Mehrheitsverhältnissen in der 
mit insgesamt 51 Mandatsträgern besetzten Bezirks-
versammlung würde sich aller Voraussicht nach nichts 
Wesentliches ändern. Die drei großen Fraktionen ha-
ben immerhin 45 Sitze errungen. Bei einer derartig ge-
ringen Auswirkung des Wahlfehlers ist dem Bestands-
schutz der im Vertrauen auf die Verfassungsgemäßheit 
des Wahlgesetzes zusammengesetzten Bezirksver-
sammlung der Vorrang einzuräumen. Dies auch des-
halb, weil das Hamburgische Verfassungsgericht noch 
in seinem Urteil vom 27. April 2007 (HVerfG 4/06, LVerf-
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GE 18, 232, juris Rn. 102 ff.) die Verfassungsgemäßheit 
einer Fünf-Prozent-Sperrklausel bestätigt hatte (vgl. zu 
dieser Erwägung BVerfG, Urteil vom 9.11.2011 - 2 BvC 
4/10 u.a., BVerfGE 129, 300, juris Rn. 144) und das 
erklärte gesetzgeberische Anliegen der Absenkung 
der Sperrklausel eine Erleichterung des Zugangs zum 
Bezirksparlament war. Mit einer Verfassungswidrig-
keit und Nichtigkeit der abgesenkten Sperrklausel war 
nicht ohne weiteres zu rechnen.

2. Eine Aufhebung des den Einspruch zurück-
weisenden Bürgerschaftsbeschlusses (Antrag zu 1.) 
kommt ebenfalls nicht in Betracht. Der Beschluss ist 
jedenfalls im Ergebnis zu Recht ergangen. Dass seine 
Begründung unzutreffend ist, führt nicht zu seiner Auf-
hebung.

III. Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst. 
Nach § 66 Abs. 1 HVerfGG werden im Verfahren vor 
dem Verfassungsgericht keine Kosten erhoben. Eine 
Erstattung der Auslagen des Beschwerdeführers findet 
nicht statt. § 66 Abs. 4, § 67 Abs. 2 HVerfGG erfassen 
Wahlprüfungsbeschwerden nicht (HVerfG, Urteil vom 
6.11.1998 - HVerfG 1/98 u.a., LVerfGE 9, 157, juris Rn. 
52).

IV. Die Entscheidung ist mit acht zu eins Stimmen 
ergangen. 

1. Artikel 7 Absatz 1 Verfassung der  Freien  
und Hansestadt Hamburg ist nicht dahingehend 
auszulegen, dass eine Wahl durch die Bürger-
schaft ungültig ist, wenn die Wahlvorlage zwar 
mit Zustimmung von zwei Dritteln der Abge-
ordneten, aber ohne Einvernehmen mit dem 
Ältestenrat als Erweiterung der Tagesordnung 
erst während der entscheidenden Sitzung in die 
Bürgerschaft eingebracht wird.

2. § 24 Absatz 4 Satz 2 und § 26 Absatz 4 Satz 2 
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürger-
schaft vom 7. März 2011 sind nicht dahingehend 
auszulegen, dass die Erweiterung der Tagesord-
nung während einer laufenden Bürgerschafts-
sitzung zur Durchführung eines Wahlvorganges 
nach Antrag des Senats ohne Herstellung des 
Einvernehmens des Ältestenrats nicht zulässig 
ist, auch wenn zwei Drittel der Anwesenden die-
ses Vorgehen unterstützen.

1. Aus der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg (HV) ergibt sich nicht, dass die sachge-
rechte Aufgabenerfüllung der Abgeordneten da-
durch beeinträchtigt wird, wenn auch ohne Ein-
vernehmen mit dem Ältestenrat eine Wahlvorlage 
während laufender Sitzung der Bürgerschaft nach-
träglich auf die Tagesordnung gesetzt wird. Anders 
als die Bürgerschaft und andere ihrer Organe und 
Untergliederungen sowie der einzelne Abgeord-

nete ist der Ältestenrat nicht mit Verfassungsrang 
versehen.

2. Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft ist Lan-
desrecht im Sinne von Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 HV und 
unterliegt der Auslegungskompetenz des Verfas-
sungsgerichts. 

3. Die Regelung in der Geschäftsordnung der Bür-
gerschaft, über nachträgliche auch inhaltliche 
Änderungen der Tagesordnung die Bürgerschaft 
selbst entscheiden zu lassen, entspricht ihrer Rolle 
als „Herrin der Geschäftsordnung“. 
(Hamburgisches Verfassungsgericht,

Urteil vom 15.01.2013, HVerfG 3/12)

Tatbestand

Die Beteiligten zu 1., 28 Abgeordnete der Hamburgi-
schen Bürgerschaft, begehren im Verfahren nach Art. 
65 Abs. 3 Nr. 1 und 4 Verfassung der Freien und Han-
sestadt Hamburg (HV) die Auslegung der Verfassung 
sowie der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bür-
gerschaft (GOBü; Fassung vom 7.3.2011 mit der Än-
derung vom 23.3.2011, Amtl. Anz. S. 1233, 1234) mit 
Bezug auf die Frage, ob ein neuer Wahlvorschlag nur 
im Einvernehmen mit dem Ältestenrat nachträglich auf 
die Tagesordnung einer laufenden Sitzung der Bürger-
schaft gesetzt werden darf.

1. Die maßgeblichen Normen lauten aus-  
 zugsweise wie folgt:

Art. 7 HV

(1) 1  Die Abgeordneten sind Vertreterinnen und 
Vertreter des ganzen Volkes. 2 Sie sind nur ihrem 
Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht ge-
bunden.

(2) ...(3) ...

GOBü

IX. Abschnitt

Verfahren im Plenum

Erster Titel

Einberufung und Tagesordnung der Bürgerschaft

 

§ 23

Einberufung, Ladung

(1) 1  Die Präsidentin oder der Präsident beruft 
die Bürgerschaft ein. 2 Sie oder er setzt den Sit-
zungstermin fest, sofern nicht die Bürgerschaft 
selbst darüber Beschluss gefasst hat.

(2) 1 Tag und Stunde der Sitzung sind öffentlich 
bekannt zu machen. 2 Die Mitglieder sind geson-
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dert durch die Bürgerschaftskanzlei einzuladen. 
3 Die Einladung soll mit der Tagesordnung und 
den dazugehörigen Vorlagen spätestens am 13. 
Tage vor der Sitzung versandt werden.

(3) ... (4) ...

§ 24

Tagesordnung

(1) 1  Die Präsidentin oder der Präsident stellt 
die Tagesordnung auf. 2 Sie oder er setzt alle ihr 
oder ihm zwei Wochen vor der Sitzung zugegan-
genen Vorlagen auf die Tagesordnung und teilt 
diese den Mitgliedern und dem Senat schriftlich 
mit. 3 Zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen-
de Ausschussberichte sind auf einvernehmliche 
Bitte des Ausschusses ebenfalls auf die Tages-
ordnung zu setzen.

(2) 1 Die Präsidentin oder der Präsident fasst für 
die Tagesordnung solche Punkte zusammen, die 
miteinander in einem sachlichen Zusammenhang 
stehen. 2 Eine Trennung dieser Punkte der Tages-
ordnung kann durch Einvernehmen im Ältesten-
rat oder durch Geschäftsordnungsbeschluss der 
Bürgerschaft erfolgen.

(3) Die Bürgerschaft kann beschließen, mehrere 
Punkte der Tagesordnung gemeinsam zu bera-
ten.

(4) 1 Nachträge sollen nur im Einvernehmen mit 
dem Ältestenrat auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. 2 Gegenstände, die nicht auf der Tages-
ordnung oder einem Nachtrag stehen, können 
nicht verhandelt werden.

(5) ...

Zweiter Titel

Sitzungen

§ 25

Öffentlichkeit

(1) Die Sitzungen der Bürgerschaft sind öffent-
lich.

(2) Beantragt ein Zehntel der Mitglieder oder der 
Senat, die Beratung und Abstimmung in gehei-
mer Sitzung stattfinden zu lassen, so beschließt 
die Bürgerschaft darüber in nichtöffentlicher Ver-
handlung.

(3) Beschließt die Bürgerschaft geheime Sitzung, 
dürfen nur Mitglieder, Senatsvertreterinnen oder 
Senatsvertreter sowie die von der Sitzungsprä-
sidentin oder dem Sitzungspräsidenten zugelas-
senen Personen im Sitzungssaal verbleiben.

§ 26

Ablauf der Sitzung

(1) Die Bürgerschaft legt zu Beginn jeder Sitzung 

auf Empfehlung des Ältestenrats fest:

1. welche Punkte der Tagesordnung in welcher 
Reihenfolge beraten werden sollen,

2. wie mit den sonstigen Punkten der Tagesord-
nung verfahren werden soll, wobei - abgesehen 
von Wahlen - Vertagungen, auch hinsichtlich 
nachrichtlich am Ende der Tagesordnung mitge-
teilter Vorlagen, nur von einer eintägigen auf die 
nächste Sitzung zulässig sind,

3. wie die außerhalb der Aktuellen Stunde (§ 22) 
und des Zeitbedarfs für geschäftliche Vorgänge 
verfügbare Zeit verteilt werden soll.

(2) Der Ältestenrat soll bei seiner Empfehlung an-
streben, dass

1. grundsätzlich jeweils sieben Punkte beraten 
werden, wobei er Wünschen einer Fraktion oder 
Gruppe nach Vertagung eines Punktes im Rah-
men von Absatz 1 Nummer 2 entsprechen soll,

2. genügend Zeiten für Wahlen, Abstimmungen 
und die sonstige geschäftliche Behandlung von 
Vorlagen verbleibt.

(3) 1  Die Empfehlung des Ältestenrats soll den 
Fraktionen und Gruppen bis spätestens Mon-
tag, 15 Uhr, vor der Sitzung der Bürgerschaft 
vorliegen. 2  Kommt es im Ältestenrat zu keiner 
Verständigung, hat die Präsidentin oder der Prä-
sident unter Berücksichtigung des Meinungsbil-
des im Ältestenrat zum gleichen Zeitpunkt eine 
eigene Empfehlung vorzulegen.

(4) 1 Die Empfehlung nach Absatz 3 gilt für den 
jeweiligen Sitzungstag als beschlossen, wenn 
sich nicht zu Beginn des jeweiligen Sitzungs-
tages Widerspruch erhebt; bei Widerspruch ist 
über die Empfehlung abzustimmen. 2  Spätere 
einvernehmliche Abweichungen vom Beschluss 
sind zulässig; erhebt sich Widerspruch, so be-
darf eine Abweichung der Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder.

(5) ... (6) ...

2. Anlass für das Normauslegungsverfahren war 
die Wahl des Präsidenten des Rechnungshofs in der 
Sitzung der Bürgerschaft am 9. Mai 2012. 

Mit der Drucksache Nr. 20/3941 schlug der Beteiligte 
zu 3. der Beteiligten zu 2. vor, Herrn Dr. S.                  zum 
Präsidenten des Rechnungshofs zu wählen. Diese 
Drucksache wurde als Tagesordnungspunkt TOP II 5 
auf die Tagesordnung der 31. Bürgerschaftssitzung 
am 9. Mai 2012 gesetzt. Bei der Abstimmung erhielt 
der vorgeschlagene Kandidat 78 Stimmen. Er verfehlte 
damit die nach Art. 71 Abs. 4 Satz 1 HV erforderliche 
Zweidrittelmehrheit von 81 Stimmen. Im Anschluss an 
diese Abstimmung trat der Ältestenrat der Beteiligten 
zu 2. zusammen. Es herrschte Einigkeit darüber, dass 
der Tagesordnungspunkt mit der erfolgten Abstim-
mung erschöpft sei.

Mit Senatsbeschluss im Verfügungswege vom selben 
Tag beschloss der Beteiligte zu 3. erneut, der Betei-
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ligten zu 2. vorzuschlagen, Herrn Dr. S.                   zum 
Präsidenten des Rechnungshofs zu wählen. In einem 
Anschreiben bat der Präsident des Beteiligten zu 3., 
diesen Punkt noch auf die Tagesordnung der laufen-
den Sitzung zu setzen. Dieser Antrag wurde der Be-
teiligten zu 2. mit der Drucksache Nr. 20/4155 zugelei-
tet. Im Ältestenrat wurde kein Einvernehmen darüber 
erzielt, diese Drucksache auf die Tagesordnung zu 
setzen. Ein daraufhin gestellter Geschäftsordnungs-
antrag, entsprechend der Drucksache 20/4155 erneut 
über die Wahl des Präsidenten des Rechnungshofs zu 
entscheiden, wurde mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der anwesenden Mitglieder der Beteiligten zu 2. 
angenommen. Anschließend wurde Herr Dr. S. mit 81 
Stimmen gewählt.

3. Am 14. Mai 2012 haben die Beteiligten zu 1. 
den vorliegenden Normauslegungsantrag gestellt. 
Zugleich haben sie den Erlass einer einstweiligen An-
ordnung beantragt mit dem Ziel, dem Beteiligten zu 
3. einstweilen zu untersagen, Herrn Dr. S.               zum 
Präsidenten des Rechnungshofs zu ernennen. Diesen 
Antrag hat das Hamburgische Verfassungsgericht mit 
Beschluss vom 30. Mai 2012 (HVerfG 4/12) als offen-
sichtlich unzulässig verworfen.

Zur Begründung ihres Normauslegungsantrages ma-
chen die Beteiligten zu 1. im Wesentlichen geltend:

Die Anträge seien zulässig. Die streitige Frage, ob und 
unter welchen Voraussetzungen eine Tagesordnung 
nach Beginn der Bürgerschaftssitzung noch geändert 
werden könne, betreffe das Demokratieprinzip und da-
mit Art. 7 Abs. 1 HV, sodass das Verfahren nach Art. 65 
Abs. 3 Nr. 1 HV eröffnet sei. Dieses Prinzip gestatte es 
nicht, dass während einer laufenden Sitzung allein eine 
qualifizierte Mehrheit über die Änderung der Tagesord-
nung entscheide. Die Minderheit werde in diesem Fall 
gehindert, ihre parlamentarischen Aufgaben wahrzu-
nehmen. Die Abgeordneten müssten in der Lage sein, 
sich frühzeitig diejenigen Informationen zu beschaffen, 
die sie für die zu treffenden Entscheidungen benötig-
ten. Wie dies ermöglicht werde, regele nicht die Ver-
fassung, sondern die Geschäftsordnung. Deren Ausle-
gung durch das Hamburgische Verfassungsgericht sei 
durch Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 HV eröffnet, da es sich bei 
der Geschäftsordnung der Bürgerschaft um Landes-
recht handele. Auch wenn eine parlamentarische Ge-
schäftsordnung sich einer eindeutigen Zuordnung in 
Bezug auf die üblichen normativen Handlungsformen 
– Gesetz, Verordnung, Satzung – entziehen möge, han-
dele es sich bei ihr um Recht, welches für die Mitglie-
der des Bürgerschaftsplenums in seiner Eigenschaft 
als Selbstverwaltungskörperschaft verbindlich sei.

Die Anträge seien auch begründet. § 24 Abs. 4 Satz 1 
GOBü lasse es nicht zu, Nachträge ohne Einverneh-
men mit dem Ältestenrat auf die Tagesordnung zu set-
zen. Diese Auslegung der Geschäftsordnungsbestim-
mungen sei bereits durch das verfassungsrechtlich in 
Art.  7 Abs. 1 i. V. m. Art.  3 Abs. 2 Satz 1 und 2 HV 
verankerte Prinzip der repräsentativen Demokratie ge-
boten. Das Demokratieprinzip erlaube es nicht, dass 
die Mehrheit die Minderheit in der Wahrnehmung ihrer 

parlamentarischen Verantwortlichkeit beeinflusse und 
möglicherweise sogar manipuliere. Dem trage die Ge-
schäftsordnung in den §§ 24 und 26 GOBü Rechnung. 
Welche Vorlagen auf die Tagesordnung kämen, be-
urteile sich nach § 24 GOBü. § 24 Abs. 4 Satz 1 GOBü 
bestimme, dass Nachträge nur im Einvernehmen mit 
dem Ältestenrat auf die Tagesordnung gesetzt wer-
den könnten. Gegenstände, die nicht auf der Tages-
ordnung oder in einem derartigen Nachtrag stünden, 
könnten nicht verhandelt werden. Die Regelung in 
§  26 Abs.  4 Satz  2 GOBü, wonach die Abweichung 
von dem zu Beginn einer Bürgerschaftssitzung fest-
gelegten Ablauf der Zustimmung von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder bedürfe, wenn sich gegen die 
Abweichung Widerspruch erhebe, betreffe nicht den 
Inhalt der Tagesordnung, sondern nur den Ablauf der 
Sitzung und ermögliche es daher nicht, neue Punkte 
auf die Tagesordnung zu setzen. Denn die Regelung 
beziehe sich auf die vorgenannte Empfehlung des Äl-
testenrates, die notfalls durch Empfehlung der Bürger-
schaftspräsidentin ersetzt werden könne (§ 26 Abs. 3 
GOBü), und damit auf den Zeitplan der Bürgerschafts-
sitzung, nicht aber auf Abweichungen vom Inhalt der 
Tagesordnung.

Organakte seien im Fall ihrer Rechtswidrigkeit ungül-
tig. Das sei bei einer Wahl der Fall, die unter Verstoß 
gegen Art. 7 Abs. 1 HV und § 24 Abs. 4 Satz 2 GOBü 
zustande komme. Der Verfahrensfehler sei wesentlich, 
da diese Normen dem Schutz der Abgeordneten und 
ihres freien Mandats dienten.

Die Beteiligten zu 1. beantragen, 

festzustellen, dass

1. Art. 7 Abs. 1 Verfassung der Freien und Han-
sestadt Hamburg dahingehend auszulegen ist, 
dass eine Wahl durch die Bürgerschaft ungültig 
ist, selbst wenn die Wahlvorlage mit Zustimmung 
von zwei Dritteln der Abgeordneten als Erweite-
rung der Tagesordnung erst während der ent-
scheidenden Sitzung in die Bürgerschaft einge-
bracht wird, ohne dass der Ältestenrat dazu sein 
Einvernehmen erklärt hat,

2. § 24 Abs. 4 Satz 2 und § 26 Abs. 4 Satz 2 
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürger-
schaft vom 7. März 2011 dahingehend auszule-
gen sind, dass die Erweiterung der Tagesordnung 
während einer laufenden Bürgerschaftssitzung 
zur Durchführung eines Wahlvorgangs nach 
Antrag des Senats ohne Herstellung des Ein-
vernehmens des Ältestenrats nicht zulässig ist, 
auch wenn zwei Drittel der Anwesenden dieses 
Vorgehen unterstützen.

Die Beteiligten zu 2. und 3. beantragen,

die Anträge abzulehnen.

Die Beteiligte zu 2. trägt im Wesentlichen vor:

Der Antrag sei unzulässig, soweit er auf Art. 65 Abs. 
3 Nr. 1 HV, § 14 Nr. 1 Gesetz über das Hamburgische 
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Verfassungsgericht (HVerfGG) gestützt sei. Der Antrag 
beziehe sich inhaltlich nicht auf eine Auslegung der 
Verfassung. Der Antrag ziele auf eine verfassungskon-
forme Auslegung der Geschäftsordnung der Bürger-
schaft ab. Damit sei die Verfassung nicht Gegenstand 
der Auslegung, sondern nur Auslegungsmaßstab. Er-
öffnet sei durch Art. 65 Abs. 3 Nr. 1 HV aber nur die 
unmittelbare Verfassungsinterpretation. Insofern äh-
nele sie dem Organstreitverfahren nach Art. 93 Abs. 1 
Nr. 1 GG, das ebenfalls die Auslegung der Verfassung 
zum Gegenstand habe. In beiden Fällen scheide Ge-
schäftsordnungsrecht als Auslegungsgegenstand aus. 
Überdies lasse sich der Verfassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg nichts zu der Frage entnehmen, 
ob und in welcher Weise eine Tagesordnung geändert 
werden könne, zumal das Organ des Ältestenrats dort 
nicht vorgesehen sei.

Unzulässig sei auch der auf Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 HV, 
§ 14 Nr. 4 HVerfGG gestützte Antrag, da es sich bei 
der Geschäftsordnung der Bürgerschaft nicht um Lan-
desrecht im Sinne dieser Regelungen handele. Das 
habe das Hamburgische Verfassungsgericht mit Urteil 
vom 5. November 1975 zwar so entschieden, doch 
bedürfe diese Entscheidung einer Überprüfung. Bei 
der Geschäftsordnungsautonomie des Parlaments 
handele es sich um den unantastbaren Kernbereich 
parlamentarischer Eigengestaltung, der durch Art. 18 
Abs. 1 Satz 2 HV geschützt sei. Die Auslegung ihrer 
Geschäftsordnung stehe allein der Bürgerschaft zu. 
Soweit es um den parlamentarischen Innenbereich 
gehe, sei die Geschäftsordnung der Kontrolle anderer 
Verfassungsorgane entzogen. Die insoweit bestehen-
de Identität zwischen Normgeber und Normanwender 
verlange, dass nur der Normgeber die Möglichkeit 
habe, von der Norm abzuweichen. Das wäre beein-
trächtigt, wenn dem Normgeber eine verbindliche 
Auslegung vorgegeben würde, die nicht verfassungs-
rechtlich geboten sei.

Die Anträge seien überdies unbegründet. Ihr Gegen-
stand sei eine verfassungskonforme Auslegung der 
Geschäftsordnung der Bürgerschaft. Eine solche sei 
jedoch nicht geboten. Art. 7 Abs. 1 HV betreffe zwar 
die Abgeordnetenrechte. Diese erforderten aber schon 
deshalb keine Beteiligung des Ältestenrats, weil die-
ser von der Verfassung nicht gefordert werde. Es liege 
aber auch sonst keine Verletzung der Abgeordneten-
rechte vor, wenn die Tagesordnung nachträglich ge-
ändert werde, und zwar auch dann nicht, wenn eine 
gänzlich neue Wahlvorlage nachträglich auf die Tages-
ordnung einer laufenden Sitzung gesetzt werde. Die 
Geschäftsordnungsautonomie erlaube es, zur Siche-
rung der Funktionsfähigkeit des Parlaments Rechte 
der Abgeordneten zu beschränken. Das hier vorge-
sehene Quorum von zwei Dritteln der anwesenden 
Bürgerschaftsmitglieder sei in seiner Höhe üblich und 
sichere ausreichend den Minderheitenschutz. Fraglich 
könne deshalb nicht sein, ob eine Tagesordnung nach-
träglich ergänzt werden dürfe, sondern nur, unter wel-
chen Voraussetzungen das zulässig sei.

Nach der Geschäftsordnung bestehe keine Pflicht, für 
eine nachträgliche Ergänzung der Tagesordnung einer 

laufenden Sitzung das Einvernehmen mit dem Ältes-
tenrat herzustellen. Die Durchführung eines gewisser-
maßen zweiten Wahlgangs, wie im vorliegenden Falle 
geschehen, wäre sogar ohne Erweiterung der Tages-
ordnung möglich gewesen. Daran ändere der neue 
Senatsbeschluss nichts, da dieser nur deklaratorische 
Bedeutung gehabt und die Fortgeltung des frühe-
ren Senatsbeschlusses bekräftigt habe. Trotz zweier 
Drucksachen habe hier ein einheitlicher Wahlvorschlag 
vorgelegen. Aber auch bei einem gänzlich neuen Ta-
gesordnungspunkt sei ein Einvernehmen mit dem Äl-
testenrat nicht erforderlich. § 24 Abs. 4 Satz 1 GOBü 
betreffe ausschließlich die Sitzungsvorbereitung und 
sei auf bereits begonnene Sitzungen nicht anwendbar. 
Die Voraussetzungen, unter denen die Tagesordnung 
einer laufenden Sitzung geändert werden könne, ergä-
ben sich allein aus § 26 Abs. 4 Satz 2 GOBü, der zum 
Schutz der Minderheit von Abgeordneten eine Ände-
rung der Tageordnung nur mit einer Zweidrittelmehr-
heit zulasse, wenn gegen die Änderung Widerspruch 
erhoben werde. Im Übrigen sei es ständige parlamen-
tarische Übung, § 26 Abs. 4 Satz 1 GOBü auf inhalt-
liche Änderungen der Tagesordnung vor Eintritt in die 
Sitzung anzuwenden. Schließlich sei eine Wahl, die 
unter Verstoß gegen die Geschäftsordnung erfolgt sei, 
nicht ungültig, wenn diese Beschlüsse keine Rechts-
wirkung nach außen entfalteten.

Der Beteiligte zu 3. trägt im Wesentlichen vor:

Die Voraussetzungen für einen Antrag nach Art. 65 
Abs. 3 Nr. 1 HV lägen vor, da Meinungsverschieden-
heiten oder Zweifel über die Auslegung der Verfas-
sung, hier insbesondere Art. 7 Abs. 1 HV, im Hinblick 
auf die Ungültigkeit einer Wahl unter den genannten 
Voraussetzungen bestünden. Der Antrag sei aber nur 
insoweit statthaft, als es darum gehe, dass ein zuvor 
gescheiterter Wahlvorschlag während der laufenden 
Sitzung erneut auf die Tagesordnung gesetzt wer-
de. Er sei jedoch unstatthaft, soweit es um die Frage 
gehe, ob ein gänzlich neuer Wahlvorschlag nachträg-
lich auf die Tagesordnung gesetzt werden dürfe. Hier-
über gebe es keine Meinungsverschiedenheit, da dies 
niemand in Betracht ziehe. Diese Einschränkung gelte 
auch für den Antrag nach Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 HV, der 
im Übrigen statthaft sei, da es sich bei der Geschäfts-
ordnung der Bürgerschaft um Landesrecht handele.

Die Anträge seien jedoch unbegründet. Das Teilhabe-
recht der Abgeordneten aus Art. 7 Abs. 1 HV verbiete 
nicht, dass der wiederholte Wahlvorschlag ohne Ein-
vernehmen mit dem Ältestenrat nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werde. Die Abgeordneten wür-
den nicht mit einer unvermittelt abverlangten Entschei-
dung überrascht. Ebenso wie mehrere Wahlgänge zu-
lässig seien, sei auch die Wiederholung einer Wahl mit 
identischem Wahlvorschlag zulässig. Überdies sei ein 
Einvernehmen mit dem Ältestenrat verfassungsrecht-
lich bereits deshalb nicht erforderlich, weil dieser in der 
Verfassung nicht vorgesehen sei. Im Übrigen sei es un-
schädlich, dass der wiederholte Wahlvorschlag durch 
Senatsbeschluss im Verfügungswege eingebracht 
worden sei. Das sei deshalb gerechtfertigt gewesen, 
weil der Senat kurzfristig habe reagieren und seinen 
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Wahlvorschlag erneut einbringen müssen, nachdem 
die Bürgerschaft keinen weiteren Wahlgang zugelas-
sen habe.

Unbegründet sei auch der Antrag auf Auslegung der 
Geschäftsordnung der Bürgerschaft. Insoweit werde 
auf die Begründung durch die unmittelbar betroffene 
Beteiligte zu 2. verwiesen. Im Übrigen sei der Schutz 
der Abgeordneten durch ein Einvernehmen mit dem 
Ältestenrat nicht höher als bei einer Zweidrittelmehr-
heit. Denn der Ältestenrat sei nach § 6 Abs. 2 Satz 3 
GOBü bereits beschlussfähig, wenn die Mehrheit der 
Fraktionen vertreten sei.

Entscheidungsgründe

Die Anträge der Beteiligten zu 1. haben keinen Erfolg. 
Die begehrten Feststellungen sind nicht zu treffen.

A

Die Anträge sind zulässig. 

I. Der Antrag zu 1. ist nach Art. 65 Abs. 3 Nr. 1 
HV, § 14 Nr. 1 HVerfGG statthaft und auch sonst zu-
lässig.

1. Die speziellen formellen Anforderungen des 
§ 39 Abs. 2 HVerfGG sind erfüllt. Das erforderliche Quo-
rum von einem Fünftel der Abgeordneten ist erreicht. 
Den Antrag haben 28 Abgeordnete gestellt. Die Bür-
gerschaft hat 121 Mitglieder; zur Erreichung des Quo-
rums waren mithin 25 Abgeordnete erforderlich. Die 28 
Abgeordneten haben den Antrag selbst unterschrieben 
und mit ihrem Verfahrensbevollmächtigten eine (auch) 
für die Zustellung bevollmächtigte Person benannt. 

2. Nach § 39 Abs. 1 HVerfGG hat der Antrag 
die Bestimmung der Verfassung zu bezeichnen, die 
Gegenstand der Auslegungsstreitigkeit ist. Die aus-
zulegende Bestimmung der Verfassung ist mit Art.  7 
Abs. 1 HV benannt. Aus dieser Norm und dem darin 
verankerten Status der Abgeordneten soll nach Auf-
fassung der Beteiligten zu 1. folgen, dass die Tages-
ordnung einer laufenden Sitzung nur im Einverneh-
men mit dem Ältestenrat durch einen Wahlvorschlag 
ergänzt werden darf, selbst wenn dieser Verfahrens-
weise zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen, und 
dass eine unter Verstoß hiergegen durchgeführte Wahl 
ungültig ist. Entgegen der Auffassung der Beteiligten 
zu 2. geht es hierbei nicht nur um eine verfassungs-
konforme Auslegung der Regelungen der Geschäfts-
ordnung der Bürgerschaft. Vielmehr betrifft die Ausle-
gungsfrage unmittelbar die Reichweite von Art. 7 Abs. 
1 HV, und zwar unabhängig davon, wie das Verfahren 
zur nachträglichen Änderung der Tagesordnung in der 
Geschäftsordnung geregelt ist.

3. Im Hinblick auf diese Auslegung der Verfas-
sung besteht auch eine Streitigkeit.

Nach der Rechtsprechung des Hamburgischen Ver-
fassungsgerichts genügen für den Anwendungsfall 
des Art. 65 Abs. 3 Nr. 1 HV Meinungsverschiedenhei-
ten oder Zweifel über die Auslegung der Verfassung 
(HVerfG, Urteil vom 9. 1.1963 - HVerfG 1/62, UA S. 10; 
David, Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-
burg, 2. Aufl. 2004, Art. 65 Rn. 30  f., mit Darstellung 
der Entstehungsgeschichte). Hiernach ist nicht über 
eine allgemeine Meinungsverschiedenheit hinaus ein 
konkreter Anwendungsfall erforderlich, in dem zum 
Beispiel der Bürgerschaft oder ihren Abgeordneten 
Rechte streitig gemacht werden. An dieser weiten 
Rechtsprechung, die zu einem Zeitpunkt ergangen 
ist, zu dem es noch keine spezielle Regelung für die 
Organstreitigkeit gab, ist festzuhalten. Zwar war sei-
nerzeit anerkannt, dass auf Nr. 1 der genannten Vor-
schrift auch die Organstreitigkeit gestützt werden 
konnte (vgl. David, Verfassung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, 2. Aufl. 2004, Art. 65 Rn. 34, Fn. 70 m. 
w. N. aus der Rechtsprechung). Dadurch, dass durch 
Gesetz vom 20. Juni 1996 (HmbGVBl. S. 129) mit dem 
seinerzeitigen Art. 65 Abs. 3 Nr. 1a HV (heute: Art. 65 
Abs. 3 Nr. 2 HV) die Organstreitigkeit eine eigene Re-
gelung erhalten hat, ist jedoch keine eingeschränktere 
Auslegung des Begriffs der Streitigkeit in Art. 65 Abs. 3 
Nr. 1 HV indiziert. Denn die von diesem Begriff umfass-
ten bloßen Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel 
über die Auslegung der Verfassung sind von der Neu-
regelung nicht betroffen.

Die Meinungsverschiedenheit betrifft die Frage, ob 
sich aus Art. 7 Abs. 1 HV ergibt, dass eine Wahl dann 
ungültig ist, wenn die Wahlvorlage ohne Einvernehmen 
mit dem Ältestenrat nachträglich auf die Tagesordnung 
einer laufenden Sitzung gesetzt wurde. Die zur Ausle-
gung unterbreitete Frage bezieht sich dabei nicht nur 
auf die Konstellation einer Wiederholungswahl nach 
einem erfolglos gebliebenen ersten Wahlvorgang, 
sondern auch auf die Konstellation eines nachträg-
lich auf die Tagesordnung gesetzten gänzlich neuen 
Wahlvorschlages. Auch bezüglich der letztgenannten 
Konstellation besteht eine Meinungsverschiedenheit. 
Die Annahme des Beteiligten zu 3., es sei nichts dafür 
ersichtlich, dass irgendein am Verfassungsleben Be-
teiligter dies in Betracht ziehen würde, ist nicht mehr 
tragfähig, nachdem die Beteiligte zu 2. im vorliegen-
den Verfahren eine eben solche Vorgehensweise ver-
teidigt und ausdrücklich für vereinbar mit den Rechten 
der Abgeordneten erklärt hat. Spätestens damit hat 
sich die aus Anlass eines konkreten Streitfalls entstan-
dene Meinungsverschiedenheit auch auf diese Frage-
stellung erweitert. 

II. Der Antrag zu 2. ist nach Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 
HV, § 14 Nr. 4 HVerfGG statthaft und auch sonst eben-
falls zulässig.

1. Bezüglich des Quorums und der Formalien 
(§ 43 Satz 1, § 39 Abs. 2 HVerfGG) gilt das vorstehend 
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unter A I. 1. Ausgeführte entsprechend.

2. Mit Anführung des §  24 Abs.  4 Satz  2 und 
des § 26 Abs.  4 Satz  2 GOBü haben die antrag-
stellenden Beteiligten zu 1., wie nach § 43 Satz 2, § 
39  Abs.  1  HVerfGG erforderlich, die Bestimmungen 
bezeichnet, die Gegenstand der Auslegungsstreitig-
keit sind.

3. Es herrscht eine Meinungsverschiedenheit 
über die Auslegung oder Anwendung des Landes-
rechts.

a) Die Meinungsverschiedenheit betrifft die Aus-
legung von § 24 Abs. 4 Satz 2 und § 26 Abs. 4 Satz 2 
GOBü. Aus diesen Bestimmungen soll sich nach Auf-
fassung der Beteiligten zu 1. ergeben, dass eine nach-
trägliche Änderung der Tagesordnung, sei es durch 
Aufnahme einer zuvor gescheiterten Wahlvorlage als 
neuer Vorschlag in diese, sei es durch einen gänz-
lich neuen Wahlvorschlag, nicht ohne Einvernehmen 
mit dem Ältestenrat zulässig ist, und zwar selbst dann 
nicht, wenn einer solchen Verfahrensweise zwei Drittel 
der Abgeordneten zustimmen. 

b) Die Meinungsverschiedenheit betrifft die Aus-
legung von Landesrecht. 

In der Rechtsprechung des Hamburgischen Verfas-
sungsgerichts ist anerkannt, dass es sich bei der Ge-
schäftsordnung der Bürgerschaft um eine autonome 
parlamentarische Satzung handelt (HVerfG, Urteil vom 
5.11.1975 - HVerfG 1/75, HmbJVBl. 1976, 39, 42). 
Das entspricht einer verbreiteten Ansicht zur Rechts-
qualität parlamentarischer Geschäftsordnungen (vgl. 
zum Meinungsstand Klein in: Maunz/Dürig, Grundge-
setz, Art. 40 Rn. 59 ff., Stand: Januar 2012) und gilt 
unabhängig davon, dass sich nach dem Charakter 
parlamentarischer Geschäftsordnungen als autono-
mes Binnenrecht deren Bindungswirkung nicht auf 
außenstehende Dritte erstreckt (HVerfG, Urteil vom 
5.11.1975 - HVerfG 1/75, HmbJVBl. 1976, 39, 42; 
BVerfG, Urteil vom 6.3.1952 - 2 BvE 1/51, BVerfGE 1, 
144, juris Rn. 20 ff.; HansOLG, Urteil vom 21.6.2006 
- II - 123/05 - 1 Ss 179/05, NStZ-RR 2007, 233, juris 
Rn. 34; Drexelius/Weber, Die Hamburger Verfassung, 
2. Aufl. 1972, Art.  18 Anm. 3; Bernzen/Sohnke, Ver-
fassung der Freien und Hansestadt Hamburg, 1977, 
Art. 18 Rn. 8; David, Verfassung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, 2. Aufl. 2004, Art. 18 Rn. 39 f., Art. 65 
Rn. 67).

Als parlamentarische Satzung gehört die Geschäfts-
ordnung der Bürgerschaft dem hamburgischen Lan-
desrecht an. An der Rechtsprechung des Hambur-
gischen Verfassungsgerichts, wie sie im Urteil vom 
5. November 1975 (HVerfG 1/75, HmbJVBl. 1976, 39) 

begründet worden ist, ist festzuhalten. Die Einwände 
der Beteiligten zu 2. veranlassen nicht, diese Recht-
sprechung aufzugeben. 

Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft kann Gegen-
stand verfassungsgerichtlicher Überprüfung sein, so-
weit es um ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung geht. 
Das kommt insbesondere bei einer Organstreitigkeit 
nach Art. 65 Abs. 3 Nr. 2 HV, § 14 Nr. 2 HVerfGG oder 
im abstrakten Normenkontrollverfahren nach Art. 65 
Abs. 3 Nr. 3, § 14 Nr. 3 HVerfGG in Betracht. Hiervon 
geht auch die Beteiligte zu 2. aus. Zu Unrecht meint 
sie aber, aus der Geschäftsordnungsautonomie der 
Bürgerschaft und deren weitem Gestaltungsspielraum 
ergebe sich, dass es sich bei der Geschäftsordnung 
dann, wenn es nicht um ihre Vereinbarkeit mit der Ver-
fassung gehe, nicht um Landesrecht handeln könne, 
das durch das Verfassungsgericht auszulegen sei. 

Was den Gestaltungsspielraum anbelangt, besteht 
bereits kein Unterschied zu formellen Gesetzen, für 
deren Erlass der Gesetzgeber ebenfalls die (Gesetz-
gebungs-) Autonomie und dabei – sofern es keine 
Bindungen insbesondere durch höherrangiges Recht 
gibt – einen weiten Gestaltungsspielraum besitzt. 
Aber auch soweit die Geschäftsordnung ausschließ-
lich Binnenrecht der Bürgerschaft ohne Außenwir-
kung darstellt, greift der Einwand der Beteiligten zu 2. 
nicht durch. Denn dieser Rechtscharakter steht nicht 
einem Verständnis des Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 HV dahin-
gehend entgegen, dass auch die Geschäftsordnung 
der Bürgerschaft zu dem vom Hamburgischen Ver-
fassungsgericht auszulegenden Landesrecht gehört. 
Durch eine verfassungsgerichtliche Auslegung dieses 
Binnenrechts wird die Bürgerschaft in ihrer Geschäfts-
ordnungsautonomie, der durch Art. 18 Abs. 1 Satz 2 
HV Rechnung getragen wird, nicht oder jedenfalls 
nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt. Nicht beein-
trächtigt wird die allgemeine Befugnis des Parlaments, 
seine eigenen Angelegenheiten, insbesondere durch 
eine Geschäftsordnung, selbst zu regeln (vgl. hierzu 
BVerfG, Urteil vom 21.7.2000 – 2 BvH 3/91, BVerfGE 
102, 224, juris Rn. 45; Urteil vom 13.6.1989 – 2 BvE 
1/88, BVerfGE 80, 188, juris Rn. 104). Denn die Ausle-
gung der Geschäftsordnung durch das Hamburgische 
Verfassungsgericht betrifft allein bereits vorhandene 
Regelungen und steht ihrer künftigen Änderung nicht 
entgegen. Eine verfassungsgerichtliche Auslegung 
nimmt dem Parlament allenfalls ein beanspruchtes 
Auslegungsmonopol. Ob die verfassungsrechtlich ge-
währleistete Parlamentsautonomie in Angelegenheiten 
der Geschäftsordnung ein derartiges Auslegungs-
monopol hinsichtlich der Geschäftsordnungsnormen, 
die allein Binnenrecht darstellen und keine Außenwir-
kung haben, überhaupt umfasst, bedarf keiner Ent-
scheidung. Selbst wenn man das in Betracht ziehen 
wollte, würde zwar durch die verfassungsgerichtliche 
Auslegung, die ihrerseits durch die Verfassung vorge-
sehen ist, in dieses Monopol eingegriffen. Dieser Ein-
griff wäre jedoch nicht so gewichtig, dass dies zu einer 
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einschränkenden Auslegung des Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 
HV mit seinem vom Wortlaut her weiten Begriff des 
Landesrechts zwingen müsste. Denn gegenüber den 
Möglichkeiten, die eigenen Angelegenheiten zu regeln 
und dazu Geschäftsordnungsbestimmungen zu er-
lassen, aufzuheben oder zu ändern, kommt der Mög-
lichkeit, vorhandene Regelungen auszulegen, nur ein 
geringes Gewicht zu. Die Möglichkeit, die Geschäfts-
ordnung allein, also ohne gerichtliche Kontrolle, aus-
zulegen, hat für das Funktionieren des Parlaments und 
die Bewältigung seiner Aufgaben keine wesentliche 
Bedeutung. Dass dies jedenfalls bislang auch dem Ver-
ständnis der Bürgerschaft entsprach, zeigt sich auch 
daran, dass die seit 1975 bekannte Entscheidung des 
Hamburgischen Verfassungsgerichts, dass es sich bei 
der Geschäftsordnung der Bürgerschaft um Landes-
recht im Sinne des Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 HV handelt und 
als solches demzufolge der verfassungsgerichtlichen 
Auslegung unterliegt, seither nicht als problematisch 
angesehen und zum Anlass genommen worden ist, 
die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg in 
diesem Punkt zu ändern.

Soweit die Beteiligte zu 2. auf die in § 72 GOBü gere-
gelte Auslegungsautonomie der Präsidentin während 
einer Bürgerschaftssitzung (Abs. 1) oder der Bürger-
schaft in fallübergreifenden Fällen (Abs. 2) verweist, 
verkennt sie, dass diese Vorschrift nur die Kompe-
tenzverteilung innerhalb der Bürgerschaft regelt, nicht 
jedoch diejenige zwischen Bürgerschaft und Verfas-
sungsgericht (so schon HVerfG, Urteil vom 5.11.1975 
- HVerfG 1/75, HmbJVBl. 1976, 39, 42), die sich unmit-
telbar aus der Verfassung ergibt und mit dieser unter-
gesetzlichen Regelung nicht beeinflusst werden kann.

Unerheblich ist es, dass die auch im Bundesrecht an-
erkannte verfassungsgerichtliche Überprüfbarkeit par-
lamentarischer Geschäftsordnungen dort beschränkt 
ist auf die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Auch 
dieser Umstand spricht nicht dagegen, in der Ge-
schäftsordnung der Bürgerschaft Landesrecht im 
Sinne des Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 HV zu sehen. Dass die 
Geschäftsordnung des Bundestages nur auf ihre Ver-
einbarkeit mit dem Grundgesetz überprüft wird, folgt 
aus der insoweit verfassungsgesetzlich eingeschränk-
ten Überprüfungskompetenz des Bundesverfassungs-
gerichts. Die abstrakte Normenkontrolle nach Art. 93 
Abs. 1 Nr. 2 GG ermöglicht nur die Überprüfung, ob 
Bundesrecht oder Landesrecht mit dem Grundgesetz 
oder Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht verein-
bar ist. Das abstrakte Norminterpretationsverfahren 
nach Art. 65 Abs. 3 Nr. 4 HV geht demgegenüber in 
zweifacher Hinsicht weiter. Es eröffnet zum einen die 
Kompetenz, eine Norm nur auszulegen; zum anderen 
enthält es keine Beschränkungen auf die Auslegung im 
Hinblick darauf, ob die landesrechtliche Norm mit hö-
herrangigem Recht übereinstimmt. Eine Besonderheit 
des Hamburgischen Verfassungsrechts ist somit, dass 
dieses insoweit eine Art von (rechts-) gutachterlicher 
Tätigkeit des Hamburgischen Verfassungsgerichts 
vorsieht (dazu David, Verfassung der Freien und Han-
sestadt Hamburg, 2. Aufl. 2004, Art. 65 Rn. 66), wobei 

das Ergebnis nach Art. 65 Abs. 5 Satz 2 HV Gesetzes-
kraft hat, um für künftige Fälle einen Streit um das Ver-
ständnis dieser landesrechtlichen Norm zu vermeiden.

B

Die Anträge sind nicht begründet.

I. Aus Art. 7 Abs. 1 HV ergibt sich nicht, dass 
eine Wahl durch die Bürgerschaft ungültig ist, wenn 
die Wahlvorlage mit Zustimmung von zwei Dritteln der 
Abgeordneten als Erweiterung der Tagesordnung erst 
während der entscheidenden Sitzung in die Bürger-
schaft eingebracht wird, ohne dass der Ältestenrat 
dazu sein Einvernehmen erklärt hat.

Dabei kann offen bleiben, unter welchen Vorausset-
zungen ein Verfahrensfehler zur Ungültigkeit eines – 
verfahrensfehlerhaft zustande gekommenen – Bürger-
schaftsbeschlusses führt. Denn der geltend gemachte 
Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 HV liegt nicht vor. Die von 
den Beteiligten zu 1. beanstandete Verfahrensweise 
verletzt nicht die aus dieser Verfassungsnorm sich er-
gebenden Abgeordnetenrechte.

1. In Art. 7 Abs. 1 HV ist für den Geltungsbereich 
der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
das Prinzip der repräsentativen Demokratie verankert. 
Das unmittelbare Repräsentationsorgan in Hamburg 
ist die Bürgerschaft. Sie besteht aus den als Vertre-
tern des Volkes gewählten Abgeordneten, die insge-
samt die Volksvertretung bilden. Der durch Art. 7 Abs. 
1 HV gewährleistete repräsentative Status der Abge-
ordneten ist Grundlage für die repräsentative Stellung 
der Bürgerschaft. Ihre Repräsentationsfunktion nimmt 
sie grundsätzlich in ihrer Gesamtheit wahr durch die 
Mitwirkung aller ihrer Mitglieder, nicht durch einzelne 
Abgeordnete, Gruppen von Abgeordneten oder die 
parlamentarische Mehrheit. Dies setzt gleiche Mitwir-
kungsbefugnisse aller Abgeordneten voraus, die da-
her auch grundsätzlich über die gleichen Rechte und 
Pflichten verfügen. Daher ist jeder einzelne Abgeord-
nete berufen, an der Arbeit des Parlaments, an des-
sen Verhandlungen und Entscheidungen teilzunehmen 
(zum insoweit vergleichbaren Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG 
vgl. BVerfG, Urteil vom 28.2.2012 - 2 BvE 8/11, NVwZ 
2012, 495, juris Rn. 101  ff., m. w. N.). Dies erfordert 
grundsätzlich auch seine Informiertheit über die in der 
Bürgerschaft zu behandelnden Angelegenheiten.

Dem Parlament obliegt es, in dem von der Verfassung 
vorgezeichneten Rahmen seine Arbeit und die Erledi-
gung seiner Aufgaben auf der Grundlage der Beteili-
gung aller Abgeordneten zu organisieren (vgl. BVerfG, 
Urteil vom 13.6.1989 - 2 BvE 1/88, BVerfGE 80, 188, 
juris Rn.  102, zu Art. 38 Abs. 1 GG). Art. 18 Abs. 1 
Satz 2 HV ist Ausdruck der Autonomie des Parlaments 
und verleiht der Bürgerschaft die Befugnis, in einer 
Geschäftsordnung die inneren Angelegenheiten im 
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zu regeln 
und sich selbst so zu organisieren, dass sie ihre Aufga-
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ben sachgerecht erfüllen kann. Zugleich gestaltet die 
Selbstorganisation des Parlaments die Art und Weise 
aus, in der die Abgeordneten ihre verfassungsrecht-
lichen Statusrechte ausüben. Sie sichert die grundle-
genden Bedingungen für die geordnete Wahrnehmung 
dieser Rechte, die den Abgeordneten zwar unmittel-
bar aus ihrem verfassungsrechtlichen Status zufließen, 
die aber nur als Mitgliedschaftsrechte bestehen und 
nur als solche geordnet wahrgenommen werden kön-
nen. Es ist daher Aufgabe des Parlaments, die Status-
rechte aller Abgeordneten einander zuzuordnen und 
sie aufeinander abzustimmen, um eine sachgerechte 
Aufgabenerfüllung zu ermöglichen (vgl. BVerfG, Urteil 
vom 13.6.1989 - 2 BvE 1/88, BVerfGE 80, 188, juris 
Rn. 104, zu Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG).

2. Die sachgerechte Aufgabenerfüllung der Ab-
geordneten wird nicht notwendig beeinträchtigt, wenn 
zwar mit Zweidrittelmehrheit, jedoch ohne Einverneh-
men mit dem Ältestenrat eine Wahlvorlage während 
laufender Sitzung nachträglich auf die Tagesordnung 
gesetzt wird.

Gegenstand der Auslegungsfrage ist die Annahme, 
dass die sachgerechte Aufgabenerfüllung durch die 
Abgeordneten nicht gewährleistet sei, wenn – wie 
im Ausgangsfall geschehen – eine neue Wahlvorlage 
nachträglich auf die Tagesordnung einer laufenden 
Sitzung gesetzt wird, auch wenn dem zwei Drittel der 
anwesenden Abgeordneten zustimmen. Ob den Be-
teiligten zu 1. das Einvernehmen mit dem Ältestenrat 
genügen würde oder ob darüber hinaus auch die Zu-
stimmung von zwei Dritteln der anwesenden Abge-
ordneten zur Änderung der Tagesordnung erforderlich 
sein soll, lässt die Fragestellung nicht erkennen. Hier-
auf kommt es für die Beantwortung der zur Auslegung 
gestellten Frage auch nicht an. Denn in jedem Falle 
soll es nach Auffassung der Beteiligten zu 1. des Ein-
vernehmens mit dem Ältestenrat bedürfen, und zwar 
ausnahmslos in jedem Fall der nachträglichen Ände-
rung der Tagesordnung einer laufenden Sitzung durch 
Aufnahme einer neuen Wahlvorlage. 

Art. 7 Abs. 1 HV erfordert jedoch kein Einvernehmen 
mit dem Ältestenrat, um die Tagesordnung einer lau-
fenden Sitzung nachträglich zu ändern, und zwar auch 
dann nicht, wenn eine gänzlich neue Wahlvorlage auf 
die Tagesordnung gesetzt wird. Das ergibt sich bereits 
daraus, dass die Verfassung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg das Organ des Ältestenrats nicht vor-
sieht. Seine Einrichtung ist nicht durch die Verfassung 
vorgeschrieben, sondern stellt ein Instrument dar, 
durch das die Bürgerschaft im Rahmen ihrer Autono-
mie ihre Geschäfte regelt. 

Das Einvernehmen mit dem Ältestenrat stellt auch nicht 
die einzige verfassungsrechtliche Möglichkeit dar, um 
zu gewährleisten, dass die Abgeordneten auch im Falle 

einer nachträglichen Änderung der Tagesordnung ihre 
Aufgaben sachgerecht erfüllen können. Das Parlament 
hat bei der Entscheidung darüber, welcher Regeln 
es zu seiner Selbstorganisation und Gewährleistung 
eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges bedarf, 
einen weiten Gestaltungsspielraum (BVerfG, Urteil 
vom 13.6.1989 - 2 BvE 1/88, BVerfGE 80, 188, juris Rn. 
107). Dieser Gestaltungsspielraum ist hier nicht auf die 
Regelung eines bestimmten Verfahrens beschränkt. 
Vielmehr ist die Bürgerschaft berechtigt, ihr Verfahren 
so zu gestalten, dass die Rechte der Abgeordneten im 
jeweiligen Einzelfall gewahrt werden. Das schließt es 
ein, Verfahrensregelungen an den Umständen des Ein-
zelfalls zu orientieren. So ist es bereits nicht zwingend, 
dass durch Einbringung einer neuen Vorlage über-
haupt ein neuer Informations- oder Erörterungsbedarf 
besteht, der einen besonderen Schutz der Abgeordne-
ten erforderlich machen könnte. Derartige Situationen 
können bei den Verfahrensregelungen berücksichtigt 
werden. Andererseits ist die Bürgerschaft berechtigt, 
bei der Verfahrensgestaltung z.B. einen bestehenden 
besonderen Zeitdruck zu berücksichtigen. In welcher 
Weise sie einerseits derartigen Umständen und an-
dererseits der Funktionsfähigkeit des Parlaments und 
den Rechten der Abgeordneten Rechnung trägt, ist 
ihr vorbehalten und wird nicht durch die Verfassung 
im Einzelnen vorgegeben. Das von den Beteiligten zu 
1. geforderte Einvernehmen mit dem Ältestenrat stellt 
dabei allenfalls eine von mehreren Möglichkeiten dar, 
die Abgeordneten davor zu schützen, dass sie unvor-
bereitet in eine Abstimmung gedrängt werden. 

II. Der Antrag zu 2. ist ebenfalls unbegründet. 
§ 24 Abs. 4 Satz 2 und § 26 Abs. 4 Satz 2 GOBü sind 
nicht dahingehend auszulegen, dass die Erweiterung 
der Tagesordnung während einer laufenden Bürger-
schaftssitzung zur Durchführung eines Wahlvorgangs 
nach Antrag des Senats ohne Herstellung des Ein-
vernehmens des Ältestenrats nicht zulässig ist, auch 
wenn zwei Drittel der Anwesenden dieses Vorgehen 
unterstützen.

Auch bei dieser Fragestellung kommt es nicht darauf 
an, ob die Beteiligten zu 1. meinen, das Einvernehmen 
mit dem Ältestenrat genüge, oder ob sie darüber hi-
naus auch die Zustimmung von zwei Dritteln der an-
wesenden Abgeordneten zur Änderung der Tages-
ordnung für erforderlich halten. Denn in jedem Falle 
soll es nach Auffassung der Beteiligten zu 1. des Ein-
vernehmens mit dem Ältestenrat bedürfen, und zwar 
ausnahmslos in jedem Fall der nachträglichen Ände-
rung der Tagesordnung einer laufenden Sitzung durch 
Aufnahme einer neuen Wahlvorlage. Das ergibt sich 
jedoch entgegen der Auffassung der Beteiligten zu 1. 
aus den angeführten Normen der Geschäftsordnung 
der Bürgerschaft nicht.

1. Bei der Auslegung von Geschäftsordnungsbe-
stimmungen sind die auch sonst für die Konkretisie-
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rung von Rechtsnormen anerkannten Auslegungsme-
thoden zu beachten. Das gilt nicht nur für die über den 
Einzelfall hinausgehende Auslegung durch die Bürger-
schaft selbst nach § 72 Abs. 2 GOBü (vgl. auch Achter-
berg/Schulte in: von Mangoldt/Klein, Grundgesetz, 5. 
Aufl., Art. 40 Rn. 57), sondern auch für die gerichtliche 
Auslegung (vgl. zum Fall einer entstehungsgeschichtli-
chen Auslegung BVerfG, Beschluss vom 17.9.1997 - 2 
BvE 4/95, BVerfGE 96, 264, juris Rn. 92). Zu berück-
sichtigen ist allerdings auch eine gegebenenfalls vor-
handene parlamentarische Übung (vgl. BVerfG, Urteil 
vom 6.3.1952 - 2 BvE 1/51, BVerfGE 1, 144, 148, juris 
Rn. 22; vgl. auch Drexelius/Weber, Die Hamburger Ver-
fassung, 2. Aufl. 1972, Art. 18 Anm. 3).

2. Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 GOBü stellt die Prä-
sidentin oder der Präsident der Bürgerschaft deren 
Tagesordnung auf. Sie oder er setzt alle zwei Wochen 
vor der Sitzung zugegangenen Vorlagen auf die Ta-
gesordnung und teilt diese den Mitgliedern der Bür-
gerschaft und dem Senat schriftlich mit (§ 24 Abs. 1 
Satz 2 GOBü). Die Einladung zu der Sitzung soll mit 
der Tagesordnung und den dazugehörenden Vorla-
gen spätestens am 13. Tag vor der Sitzung versandt 
werden (§ 23 Abs. 2 Satz 3 GOBü). Diese Regelungen 
betreffen die Vorbereitung und das Verfahren der Ein-
berufung einer Sitzung. Das ergibt sich schon aus dem 
Wortlaut der Regelungen, die sich ausschließlich auf 
diese Zeit vor der Sitzung beziehen, in der die Tages-
ordnung bereits aufzustellen ist. Es ergibt sich zudem 
aus ihrem systematischen Standort in dem mit „Ein-
berufung und Tagesordnung der Bürgerschaft“ über-
schriebenen Ersten Titel des IX. Abschnitts, der das 
„Verfahren im Plenum“ betrifft. 

Nach § 24 Abs. 4 Satz 1 GOBü sollen Nachträge nur im 
Einvernehmen mit dem Ältestenrat auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. Gegenstände, die nicht auf der 
Tagesordnung oder einem Nachtrag stehen, können 
nicht verhandelt werden (§ 24 Abs. 4 Satz 2 GOBü). 
Vom reinen Wortlaut her ist diese Regelung nicht ein-
deutig. Denn die Notwendigkeit, Nachträge auf die 
Tagesordnung zu setzen, ergibt sich – wie der Begriff 
„nachträglich“ zeigt – erst nach dem in § 24 Abs.  1 
GOBü genannten Zeitpunkt. Bis wann diese Regelung 
gilt, ergibt sich aus ihrem Wortlaut aber nicht. Dieser 
lässt es insbesondere offen, ob die Regelung auch für 
Nachträge gilt, die erst bei oder nach Beginn der Sit-
zung auf die Tagesordnung gesetzt werden. Hieran än-
dert auch der Normbefehl in § 24 Abs. 4 Satz 2 GOBü 
nichts, wonach Gegenstände, die nicht auf der Tages-
ordnung oder einem Nachtrag stehen, nicht verhan-
delt werden können. Zwar befasst sich diese Regelung 
nicht mehr mit der Sitzungsvorbereitung, sondern sie 
stellt die Klammer zum Sitzungsablauf dar. Sie sagt für 
sich genommen jedoch nichts darüber aus, wann und 
auf welche Weise der für eine Beratung erforderliche 
Nachtrag in die Tagesordnung aufgenommen wird. 

Aus dem systematischen Zusammenhang, in dem 
§  24 Abs.  4 GOBü sowie § 26 GOBü stehen, ergibt 

sich jedoch, dass § 24 Abs. 4 Satz 1 GOBü nicht sol-
che Nachträge umfasst, die bei Beginn einer Sitzung 
oder gar erst nach Eintritt in die Tagesordnung nach-
träglich in diese aufgenommen werden. Das ergibt 
sich aus Folgendem:

Wie ausgeführt, betrifft § 24 GOBü seinem systema-
tischen Standort in der Geschäftsordnung nach die 
Vorbereitung einer Sitzung. Der Umstand, dass § 24 
Abs.  4 GOBü das Verfahren bei Nachträgen regelt, 
spricht nicht dagegen, auch diese Regelung noch der 
Vorbereitung auf die Sitzung zuzurechnen. Denn auch 
in den Tagen vor einer Sitzung kann sich die Notwen-
digkeit ergeben, Nachträge auf die Tagesordnung zu 
setzen, da diese bereits am 13. Tag vor der Sitzung 
versandt werden soll (§ 23 Abs. 2 Satz 3 GOBü). Die 
Phase der durch §§ 23 und 24 GOBü geregelten Vor-
bereitung einer Sitzung endet erst mit dem Beginn der 
Sitzung, zu deren Ablauf § 26 GOBü Regelungen ent-
hält. Diese mit der Regelungsüberschrift „Ablauf der 
Sitzung“ versehene Norm steht im mit „Sitzungen“ 
überschriebenen Zweiten Titel des IX. Abschnitts. 
Allerdings enthält diese Regelung auch Rückgriffe auf 
zeitlich vorangehende Vorbereitungen der Sitzung. So 
sieht § 26 Abs. 1 GOBü vor, dass zu Beginn einer Sit-
zung Empfehlungen des Ältestenrates vorliegen sollen 
zur Reihenfolge der Tagesordnungspunkte (Nr. 1), zur 
weiteren Verfahrensweise zu sonstigen, also insbeson-
dere den nicht zu beratenden Punkten (Nr. 2) und zur 
Verteilung der Zeit (Nr. 3). Diese Empfehlungen müs-
sen so rechtzeitig vor der Sitzung zustande gekom-
men sein, dass sie den Fraktionen spätestens Montag, 
15 Uhr, vor der Sitzung vorliegen (§ 26 Abs. 3 Satz 1 
GOBü). Der zeitliche Rückgriff erschöpft sich jedoch 
hierin sowie in der - hier allerdings nicht weiter rele-
vanten – Regelung in §  26 Abs.  3 Satz  2 GOBü zur 
Empfehlung der Präsidentin für den Fall, dass es im 
Ältestenrat zu keiner Empfehlung kommt. Der Rück-
griff auf die der Sitzung vorangehende Vorbereitung ist 
hier auch systematisch stimmig, denn durch ihn wird 
bestimmt, woran die Bürgerschaft zu Beginn ihrer Sit-
zung anknüpft. 

3. Die nachfolgende Regelung in §  26 Abs.  4 
GOBü behandelt dagegen ausschließlich das Verfah-
ren ab Beginn der Sitzung. Nach dessen Satz  1 gilt 
die in Absatz 3 geregelte Empfehlung als beschlossen, 
wenn sich zu Beginn des Sitzungstages kein Wider-
spruch erhebt (erster Halbsatz), bzw. über sie ist im 
Falle des Widerspruchs abzustimmen (zweiter Halb-
satz). Hieran schließt sich die Regelung in § 26 Abs. 
4 Satz 2 GOBü an, wonach spätere einvernehmliche 
Abweichungen von dem Beschluss zulässig sind (ers-
ter Halbsatz) und im Falle des Widerspruchs die Ab-
weichung der Zustimmung von zwei Dritteln der an-
wesenden Mitglieder bedarf (zweiter Halbsatz). 

Damit betrifft §  26 Abs.  4 Satz  2 GOBü ausschließ-
lich den Zeitpunkt ab Beginn einer Sitzung. Das er-
gibt sich insoweit bereits aus dem Wortlaut und der 
Binnensystematik der Regelung, die den Fall späterer 
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Abweichungen von dem in Absatz 4 Satz 1 genannten 
Beschluss über die Empfehlung des Ältestenrats be-
handelt. Da der nach § 26 Abs. 4 Satz 1 erster Halb-
satz GOBü fingierte oder nach § 26 Abs. 4 Satz 1 zwei-
ter Halbsatz GOBü ausdrücklich getroffene Beschluss 
zu Beginn der Sitzung erfolgt, kann sich die spätere 
Abweichung von diesem Beschluss nur auf einen Zeit-
punkt während der Sitzung beziehen. 

Hier von gehen auch die Beteiligten zu 1. aus, sie mei-
nen jedoch, dass die Möglichkeit zur Abweichung nur 
den der Empfehlung zugrunde liegenden Ablauf der 
Sitzung betrifft, nicht jedoch auch den Inhalt der Tages-
ordnung und insbesondere die Frage, ob neue Punk-
te überhaupt auf die Tagesordnung einer laufenden 
Sitzung genommen werden dürfen. Diese Einschrän-
kungen ergeben sich jedoch weder aus dem Wortlaut 
der Norm noch aus ihrer systematischen Stellung in 
der Geschäftsordnung. Entgegen der Auffassung der 
Beteiligten zu 1. ist auch keine verfassungskonforme 
Auslegung des § 26 Abs. 4 Satz 2 GOBü geboten, die 
zu den begehrten Einschränkungen führt. 

Der Wortlaut des in § 26 Abs. 4 Satz 2 GOBü verwen-
deten Begriffs „Abweichungen“ ist weit. Er vermag 
jede Änderung gegenüber dem in § 26 Abs. 4 Satz 1 
GOBü genannten Beschluss zu umfassen. Eine Ände-
rung dieses Beschlusses liegt nicht nur vor, wenn z.B. 
die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte geändert 
oder die verfügbare Zeit anders verteilt werden soll. 
Eine Änderung liegt auch dann vor, wenn ein bislang 
nicht vorgesehener Punkt nachträglich auf die Tages-
ordnung genommen wird, da auch in diesem Falle 
der beschlossene Ablauf der Sitzung nicht beibehal-
ten wird. Systematische Gründe sprechen nicht dafür, 
sondern dagegen, den Begriff der Abweichungen ein-
schränkend auszulegen und spätere Änderungen des 
Inhalts der Tagesordnung von ihnen auszunehmen. 
Denn auch die Änderung des Inhalts der Tagesordnung 
durch Aufnahme eines neuen Punktes erfolgt „später“, 
also nach Beginn der Sitzung, und ist eine solche Än-
derung der Tagesordnung nach seiner systematischen 
Stellung gerade Gegenstand des § 26 Abs. 4 Satz 2 
GOBü. 

§ 26 Abs. 4 Satz 2 GOBü bedarf auch keiner verfas-
sungskonformen Auslegung dahingehend, dass – was 
die Beteiligten zu 1. beanspruchen – auf Änderungen 
des Inhalts der Tagesordnung nach Beginn einer Sit-
zung die Regelung zum Einvernehmen mit dem Äl-
testenrat nach § 24 Abs. 4 Satz 1 GOBü anzuwenden 
wäre. Dabei bedarf es keiner Entscheidung, ob eine 
auf der Grundlage von § 26 Abs. 4 Satz   2 zweiter 
Halbsatz GOBü mit Zweidrittelmehrheit getroffene 
Entscheidung, nachträglich eine völlig neue Wahlvor-
lage auf die Tagesordnung zu setzen, in jedem Einzel-
fall verfassungsrechtlich unbedenklich ist. Insbeson-
dere kann offen bleiben, ob es Fälle gibt, in denen trotz 
dieser qualifizierten Mehrheit die sich aus Art. 7 Abs. 

1 HV ergebenden Rechte der Abgeordneten in un-
verhältnismäßiger Weise beschnitten würden. Selbst 
wenn es derartige Fälle geben sollte, so könnte das 
nicht dazu führen, auf nachträgliche inhaltliche Ände-
rungen der Tagesordnung notwendigerweise und stets 
– hierauf läuft der Auslegungsantrag der Beteiligten zu 
1. hinaus – die Regelung zum Einvernehmen mit dem 
Ältestenrat nach § 24 Abs. 4 Satz 1 GOBü anzuwen-
den. Wie bereits ausgeführt, hat die Bürgerschaft bei 
der Ausgestaltung ihres Verfahrens einen weiten Spiel-
raum. Dieser weite Spielraum ist auch vom Hamburgi-
schen Verfassungsgericht zu beachten und schließt es 
aus, der Bürgerschaft – und sei es auch nur durch Aus-
legung der Geschäftsordnungsbestimmungen – einen 
bestimmten von mehreren verfassungsrechtlich mögli-
chen Lösungswegen für etwaige Kollisionen zwischen 
den Abgeordnetenrechten aus Art. 7 Abs. 1 HV und 
der Funktionsfähigkeit des Parlaments vorzugeben. 
Die mit § 26 Abs. 4 Satz 2 zweiter Halbsatz GOBü ge-
troffene Entscheidung, über nachträgliche auch inhalt-
liche Änderungen der Tagesordnung die Bürgerschaft 
selbst entscheiden zu lassen, ist zudem nicht ein von 
vornherein untaugliches Mittel, die Abgeordnetenrech-
te zu wahren. Vielmehr entspricht es der Rolle der Bür-
gerschaft als „Herrin der Geschäftsordnung“ (vgl. Klein 
in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 40 Rn. 42, Stand: 
Januar 2012), dass sie selbst die Entscheidung über 
die Tagesordnung trifft und dies nicht einem anderen 
Gremium überlässt. Hingegen wäre es nach der Ver-
fassungsrechtslage systemfremd, die Entscheidung 
über Änderungen der Tagesordnung während der Sit-
zung abschließend in die Hände des Ältestenrats zu 
legen. Der Ältestenrat ist anders als die Bürgerschaft 
und andere ihrer Organe und Untergliederungen sowie 
der einzelne Abgeordnete nicht mit Verfassungsrang 
versehen. Nach der Geschäftsordnung stellt der Äl-
testenrat zudem kein Beschlussorgan dar (§ 6 Abs. 3 
Satz 4 GOBü). 

4. Dieses Auslegungsergebnis entspricht im Üb-
rigen auch einer parlamentarischen Übung, wie sie in 
Fällen besteht, in denen bei Beginn der Sitzung noch 
Nachträge auf die Tagesordnung gesetzt werden. In 
den von der Beteiligten zu 2. genannten vier Fällen 
aus drei Legislaturperioden (Plenarprotokolle: 18/28 
vom 13.4.2005, S. 1395; 18/59 vom 28.6.2006, S. 
3047 ff.; 19/42 vom 9.12.2009, S. 2592 f.; 20/22 vom 
14.12.2011, S. 1621  f.) hatte die Bürgerschaft jeweils 
nach §  26 Abs.  4 Satz  1 GOBü bei Beginn der Sit-
zung vor Eintritt in die Tagesordnung über Anträge ab-
gestimmt, Nachträge auf die Tagesordnung zu setzen. 
Dass die Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung 
in diesen Fällen bereits bei Beginn der Sitzung ge-
stellt wurden, stellt zu dem Fall des § 26 Abs. 4 Satz 2 
GOBü, in dem es um spätere Änderungen geht, keinen 
wesentlichen Unterschied dar. Auch in diesen Fällen 
behandelte die Bürgerschaft die Anträge als Abwei-
chungen von der vorangegangenen Empfehlung des 
Ältestenrats nach § 26 Abs. 1 GOBü zum Ablauf der 
Sitzung und stimmte hierüber ab, ohne dass über die-
se spätere Abweichung von der Tagesordnung das 

HmbJVB 2 / 2013 55



A HmbJVBl 2 / 201236 HmbJVBl 2 / 2012HmbJVBl 2 / 2013

Einvernehmen mit dem Ältestenrat hergestellt wurde.

III. Nach allem sind Art. 7 Abs. 1 HV sowie § 24 
Abs. 4 Satz 2 und § 26 Abs. 4 Satz 2 GOBü nicht so 
auszulegen, wie es die antragstellenden Beteiligten zu 
1. begehren. Das Hamburgische Verfassungsgericht 
beschränkt sich nicht auf eine Ablehnung der Anträ-
ge, sondern trifft eine negative Feststellungsentschei-
dung. Sie gewährleistet, dass die im Zusammenhang 
mit der Wahl von Dr. S.      zum Präsidenten des Rech-
nungshofs entstandenen Meinungsverschiedenheiten 
hinsichtlich der Auslegung der genannten Normen be-
seitigt werden und für die Zukunft Klarheit geschaffen 
wird, wie es das Verfahren nach Art. 65 Abs. 3 Nr. 1 
und 4 HV, § 14 Nr. 1 und 4 HVerfGG bezweckt (vgl. 
HVerfG, Urteil vom 17.12.2003 - HVerfG 1/03, NordÖR 
2004, 18, juris Rn. 71; Urteil vom 5.11.1975 - HVerfG 
1/75, HmbJVBl. 1976, 39, 44).

IV. Eine Kostenentscheidung ist nicht zu treffen, 
weil nach § 66 HVerfGG im Verfahren vor dem Verfas-
sungsgericht keine Kosten erhoben werden und auch 
eine Auslagenerstattung, wie sie nur für einige beson-
dere Verfahrensarten vorgesehen ist, hier nicht in Be-
tracht kommt.

V. Die Entscheidung ist einstimmig ergangen.
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